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Erwägungen

E. 1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene, mündlich eröffnete Urteil des
Bezirksgerichtes Zürich, 4. Abteilung, vom 5. Dezember 2022 meldeten so- wohl die
Staatsanwaltschaft als auch der Beschuldigte rechtzeitig Berufung an (Prot. I S. 30; Urk. 49;
Urk. 51 f.) und reichten nach Erhalt der begründeten Urteils- ausfertigung mit Eingaben
vom 20. und 28. März 2023 jeweils fristgerecht die Be- rufungserklärung ein (Urk. 57/1+2;
Urk. 58 f.; Urk. 62).

E. 1.1
Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit 17 Monaten Freiheitsstrafe (Urk. 58 S. 45).
Ausgehend von einem Schuldspruch nur wegen Vergehens ge- gen das Waffengesetz liess
der Beschuldigte beantragen, es sei in Anwendung von Art. 52 StGB von einer Bestrafung
abzusehen. Eventualiter sei er angemes- sen zu bestrafen. Für den Fall seiner Verurteilung
auch wegen der weiteren zur Anklage gebrachten Delikte des Angriffs und der
Sachbeschädigung liess er kei- nen Antrag zum Strafmass stellen (Urk. 59; Urk. 75 S. 2).
Die Staatsanwaltschaft beantragte dagegen, der Beschuldigte sei für den Angriff mit einer
Freiheitsstrafe von 24 Monaten zu bestrafen. Für die weiteren Delikte der
Sachbeschädigung und des Vergehens gegen das Waffengesetz sei unter Einbezug der
widerrufenen Strafe eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu Fr. 130.– als Gesamtstrafe
auszu- fällen (Urk. 74 S. 1; vgl. bereits Urk. 47 S. 2, 19; anders dagegen Urk. 62).

E. 1.2
Nach Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer
Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen
geringfügig sind. Wie vorstehend dargelegt wurde, ist der Beschuldigte nicht nur wegen
Vergehens gegen das Waffengesetz, sondern auch wegen An- griffs und Sachbeschädigung
schuldig zu sprechen (vgl. Ziff. IV.). Das Verschul-
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gig, was in der nachfolgenden Strafzumessung darzulegen sein wird (vgl. Ziff. VI.4.1.1. ff.
und VI.4.2.1. ff.), weshalb für die Anwendung von Art. 52 StGB kein Raum besteht. 2.
Strafrahmen / Rechtliche Grundlagen

E. 2
Mit Präsidialverfügung vom 30. März 2023 wurden die Berufungserklärun- gen der
Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten jeweils wechselseitig und zu- dem der
Privatklägerin zugestellt, unter Ansetzung einer Frist, um zu erklären, ob
Anschlussberufung erhoben oder ein Nichteintreten auf die Berufungen beantragt werde
(Urk. 63). Die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerin liessen sich nicht vernehmen. Der



Beschuldigte erklärte dagegen mit Eingabe vom 3. April 2023 die Erhebung einer
Anschlussberufung (Urk. 65), was der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin mit
Präsidialverfügung vom 28. April 2023 zur Kenntnis gebracht wurde (Urk. 67).

E. 2.1
Die Vorinstanz hat den ordentlichen Strafrahmen für die zu sanktionieren- den Delikte
ausgehend vom Angriff im Sinne von Art. 134 StGB korrekt mit 3 Ta- gessätzen Geldstrafe
bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe abgesteckt und festgehalten, dass keine ausserordentlichen
Umstände vorliegen, die ein Verlassen dieses Strafrahmens als angezeigt erscheinen liessen
(Urk. 58 S. 31 f.). Die tat- und tä- terangemessene Strafe ist deshalb innerhalb des
ordentlichen Strafrahmens fest- zusetzen.

E. 2.1.1
Der Beschuldigte rügte konkret, die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft habe am 14.
August 2020 lediglich gestützt auf Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO bean- tragt, dem
Beschuldigten sei in der Person von Rechtsanwalt Dr. iur. X._____
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sei, dass ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. b StPO bestehe. So
seien im Zeitpunkt der Antragstellung die identischen Tatvorwürfe im Raum gestanden,
welche knapp zwei Jahre später zur Anklage gebracht worden seien. Mit der Anklage habe
die Staatsanwaltschaft beantragt, der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 16
Monaten zu bestrafen, welchen Antrag zum Strafmass sie anlässlich der Hauptverhandlung
und im Berufungsverfahren sogar auf 24 Monate Freiheitsstrafe verschärft habe. Bei dieser
Ausgangslage hätte die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren die notwendige Verteidigung
des Beschuldig- ten sicherstellen (Art. 131 Abs. 1 StPO) und gestützt auf Art. 132 Abs. 1
lit. a StPO die Bestellung von Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ als amtliche Verteidigung
beantragen müssen. Ein entsprechender Antrag sei jedoch unterblieben, womit die
Staatsanwaltschaft gegen das konventions- und strafprozessrechtliche Prinzip von Treu und
Glauben verstossen habe (Urk. 75 S. 3 f.; Prot. II S. 10 f.; vgl. be- reits Urk. 32; Urk. 48 S.
3; Prot. I S. 21 f.).

E. 2.1.2
Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtli- che
Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO die beschuldigte
Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidi- gung bestimmt oder
der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die
beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahl- verteidigung bestimmt. Ein Fall
notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn der beschuldigten Person eine
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht
(Art. 130 lit. b StPO). Nach Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO ordnet die Verfahrensleitung über
die Fälle der notwendigen Verteidigung hinaus dann eine amtliche Verteidigung an, wenn
die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung
zur Wah- rung ihrer Interessen geboten ist.

E. 2.1.3
Am 4. August 2020 wurde der Beschuldigte erstmals polizeilich einvernom- men, wofür
Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ als Verteidiger aufgeboten wurde (vgl. Urk. D1/2/1 F/A 5).
Nachdem Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ anlässlich dieser Ein- vernahme um Bestellung als



amtliche Verteidigung ersucht hatte (Urk. D1/2/1
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entsprechenden Antrag an die Oberstaatsanwaltschaft bzw. den Staatsanwalt für amtliche
Mandate. Aus der Begründung des Antrags ergibt sich, dass die ver- fahrensleitende
Staatsanwaltschaft in diesem Zeitpunkt nicht davon ausging, dass ein Anwendungsfall von
notwendiger Verteidigung vorliegt. In ihren Ausführungen nahm sie vielmehr Bezug auf
die Voraussetzungen von Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 132 Abs. 2 und
3 StPO (Urk. D1/16/2). Gestützt auf diese Bestimmungen prüfte der Staatsanwalt für
amtliche Mandate denn auch den An- trag auf Bestellung einer amtlichen Verteidigung für
den Beschuldigten und hielt in seiner Verfügung vom 14. August 2020 fest, dass angesichts
des im Raum ste- henden Vorwurfs (Angriff im Sinne von Art. 134 StGB zum Nachteil von
B._____, D._____ und C'._____) nicht mehr von einem Bagatellfall gemäss Art. 132 Abs. 3
StPO ausgegangen werden könne. Allerdings ergebe sich aus den Untersu- chungsakten,
dass der Fall derzeit weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hin- sicht Schwierigkeiten
biete, denen der Beschuldigte allein nicht gewachsen wäre. So sei dieser als Schweizer
Staatsangehöriger mit dem hiesigen Rechtssystem vertraut und verfüge als kaufmännischer
Angestellter zudem über eine solide Aus- bildung, weshalb nicht ersichtlich und auch nicht
dargetan sei, dass er nicht in der Lage sei, die strafprozessualen Verfahrensrechte ohne
anwaltliche Hilfe wahrzu- nehmen (Urk. D1/16/3).

E. 2.1.4
Sowohl die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft als auch der Staatsan- walt für amtliche
Mandate waren offenbar der Auffassung, dass vorliegend kein Bagatellfall im Sinne von
Art. 132 Abs. 3 StPO vorliege. Im Zeitpunkt der Behand- lung des Antrags auf Bestellung
einer amtlichen Verteidigung rechneten sie dem- nach mit einem Strafmass von mehr als 4
Monaten Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen. Allerdings
gingen sie (noch) nicht da- von aus, dass dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von mehr
als einem Jahr drohen könnte, was einen Anwendungsfall von notwendiger Verteidigung
darge- stellt hätte. Es stellt sich die Frage, ob die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft
bereits im Zeitpunkt der Antragstellung hätte erkennen müssen, dass ein Fall not- wendiger
Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. b StPO vorliegt und Rechtsanwalt Dr. iur. X._____
gestützt auf Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO hätte als amtliche
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verfahrens wegen Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB, eines Verbrechens und damit
wegen eines Vorwurfs von einer gewissen Schwere, gegen den Beschuldig- ten ermittelt
wurde. Demgegenüber bildete seine Tatbeteiligung sowie gegebe- nenfalls sein konkreter
Tatbeitrag Gegenstand weiterer Ermittlungshandlungen. Sodann hatte der Beschuldigte in
der Vergangenheit lediglich zwei geringfügige Vorstrafen erwirkt, die im Verhältnis zum
Vorwurf des Angriffs nicht einschlägig waren, weshalb gestützt auf diese Vorstrafen die
Staatsanwaltschaft nicht zwin- gend damit rechnen musste, das sich diese Vorstrafen in
relevanter Weise straf- erhöhend auswirken würden. Aus den nachfolgenden Gründen kann
jedoch offen bleiben, ob die Staatsanwaltschaft schon Mitte August 2020, d.h. in einem
frühen Verfahrensstadium hätte erkennen müssen, dass dem Beschuldigten eine Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr drohen könnte.

E. 2.1.5



So hat bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten, dass der Beschul- digte ab seiner
ersten Einvernahme durch die Polizei anwaltlich vertreten war, wo- mit die notwendige
Verteidigung selbst unter der Annahme eines Anwendungs- falls von Art. 130 lit. b StPO
bereits damals und auch während des weiteren Ver- laufs des Vorverfahrens jederzeit
sichergestellt war (Urk. 58 S. 6). Als die verfah- rensleitende Staatsanwaltschaft zu einem
späteren Zeitpunkt und in besserer Kenntnis aller strafzumessungsrelevanter Faktoren zur
Einschätzung gelangte, dass nur eine Freiheitsstrafe von deutlich mehr als 12 Monaten tat-
und täteran- gemessen erscheine, bestand ihrerseits somit kein Handlungsbedarf zur Sicher-
stellung der notwendigen Verteidigung, da dem Beschuldigten mit Rechtsanwalt Dr. iur.
X._____ bereits eine Verteidigung zur Seite stand. Es ist nicht ersichtlich und wurde auch
nicht dargetan, dass dem Beschuldigten aus dem Umstand, dass Rechtsanwalt Dr. iur.
X._____ nicht als amtlicher Verteidiger bestellt wurde, ein Nachteil entstanden ist.
Insbesondere hätte er die Kosten der amtlichen Verteidi- gung aufgrund des
Rückforderungsvorbehalts gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO in absehbarer Zeit selber
übernehmen bzw. dem Staat zurückerstatten müssen. Ent- gegen der Vorinstanz darf dem
Beschuldigten zwar nicht vorgehalten werden, dass er darauf verzichtete, die
Abweisungsverfügung des Staatsanwalts für amtli- che Mandate vom 14. August 2020 mit
Beschwerde anzufechten (z.B. wegen Ver-
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er es unterliess, zu einem späteren Zeitpunkt im Vorverfahren seinen Antrag um Bestellung
von Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ als amtliche Verteidigung zu er- neuern. Die
Staatsanwaltschaft war hingegen nicht dazu verpflichtet, von sich aus einen neuen Antrag
auf Bestellung einer amtlichen Verteidigung für den Beschul- digten zu stellen. Aus dem
Umstand, dass Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ während des Vorverfahrens nicht als
amtliche Verteidigung eingesetzt wurde, lässt sich so- mit keine Verletzung von Treu und
Glauben (Art. 3 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 6 Ziff. 1 EMRK) durch die Staatsanwaltschaft
begründen. Damit ist nicht weiter zu prüfen, ob ein treuwidriges Verhalten der
Staatsanwaltschaft überhaupt eine Einstellung des Strafverfahrens zur Folge haben könnte.

E. 2.2
Die rechtlichen Grundlagen zur Strafzumessung mit der Unterscheidung zwischen Tat- und
Täterkomponente werden im vorinstanzlichen Urteil ebenfalls zutreffend dargelegt, worauf
zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wer- den kann (Urk. 53 S. 31 f., 34). Im
Übrigen hat das Bundesgericht diese Grundla- gen wiederholt dargelegt. Entsprechendes
gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in
Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 217 E. 2 f.; 141 IV 61 E. 6.1.2; 136 IV
55 E. 5.4 ff.; je mit Hinweisen). 3. Sanktionsart

E. 2.2.1
Der Beschuldigte kritisierte sodann, dass das Vorverfahren viel zu lange gedauert habe,
obwohl es sich vorliegend bloss um einen einfachen Fall handle. Es sei daher von einer
Verletzung des konventions- und strafprozessrechtlich ver- ankerten
Beschleunigungsgebots auszugehen (Urk. 75 S. 3; vgl. bereits Urk. 48 S. 3).

E. 2.2.2
Das Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO, Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK)
verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren voranzutreiben, um die be- schuldigte Person
nicht unnötig über die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Unge- wissen zu lassen. Es gilt für



das ganze Verfahren. Welche Verfahrensdauer ange- messen ist, entzieht sich starren
Regeln und hängt von den konkreten Umständen ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen
sind. Kriterien sind etwa die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhalts,
die gebotenen Untersuchungs- handlungen, die Schwierigkeit und Dringlichkeit der Sache,
das Verhalten der be- schuldigten Person und dasjenige der Behörden sowie die
Zumutbarkeit für die beschuldigte Person (BGE 143 IV 373 E. 1.3.1; 130 I 269 E. 3.1;
Urteile des Bun- desgerichts 6B_1135/2022 vom 21. September 2023 E. 7.3.2;
6B_103/2023 vom 31. Juli 2023 E. 9.2.1; 6B_197/2021 vom 28. April 2023 E. 5.4.2 mit
Hinweisen). Von den Behörden und Gerichten kann nicht verlangt werden, dass sie sich
stän-
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prozessualer Schwierigkeiten sind Zeiten, in denen das Verfahren stillsteht, unum-
gänglich. Wirkt keiner dieser Verfahrensunterbrüche stossend, ist eine Gesamtbe- trachtung
vorzunehmen. Dabei können Zeiten mit intensiver behördlicher oder ge- richtlicher
Tätigkeit andere Zeitspannen kompensieren, in denen aufgrund der Ge- schäftslast keine
Verfahrenshandlungen erfolgten. Eine Sanktion drängt sich nur auf, wenn eine von der
Strafbehörde zu verantwortende krasse Zeitlücke zu Tage tritt. Dazu genügt es nicht, dass
diese oder jene Handlung etwas rascher hätte vorgenommen werden können (BGE 130 IV
54 E. 3.3.3; 124 I 139 E. 2c; Urteile des Bundesgerichts 6B_1135/2022 vom 21. September
2023 E. 7.3.2; 6B_103/2023 vom 31. Juli 2023 E. 9.2.2; 6B_355/2021 vom 22. März 2023
E. 4.4.3.3; je mit Hinweisen). Folgen einer Verletzung des Beschleunigungsgebots sind
meistens die Strafreduktion, manchmal der Verzicht auf Strafe oder, als ul- tima ratio in
Extremfällen, die Einstellung des Verfahrens (BGE 143 IV 373 E. 1.4.1; 143 IV 49 E.
1.8.2; 133 IV 158 E. 8; Urteile des Bundesgerichts 6B_682/2023 vom 18. Oktober 2023 E.
3.1.2; 6B_103/2023 vom 31. Juli 2023 E. 9.2.3; je mit Hinweisen).

E. 2.2.3
Die Vorinstanz hat den Ablauf des Vorverfahrens und die Zeitpunkte der massgeblichen
Untersuchungshandlungen zutreffend dargelegt, worauf verwie- sen werden kann (Urk. 58
S. 7).

E. 2.2.4
Nach einer Anfangsphase mit intensiver behördlicher Tätigkeit im Zeitraum zwischen dem
21. Juni 2020 (polizeiliche Einvernahmen von D._____ und C'._____; Urk. D1/3/1+4) und
dem 28. Juni 2021 (staatsanwaltschaftliche Einver- nahme des Beschuldigten; Urk. D1/2/2)
dauerte es rund vier Monate, bis die Zeu- geneinvernahmen der Geschädigten durchgeführt
wurden (Urk. D1/3/3+5+7). Die- ser Verfahrensunterbruch lässt sich jedoch unter
Berücksichtigung der notwendi- gen Terminabsprachen für die staatsanwaltschaftlichen
Einvernahmen und der Ferienzeit zwischen Juli und August 2021 weitgehend
nachvollziehen. Nach den Zeugeneinvernahmen vom 2. November 2021 lag das Verfahren
bis zur Anklage- erhebung am 5. Juli 2022 (Urk. D1/23) jedoch erneut still bzw. erfolgten –
soweit ersichtlich – keine wesentlichen Untersuchungshandlungen. Dieser lange Verfah-
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mal sich die Sache nicht besonders komplex darstellte, insbesondere nachdem keine
weiteren Tatbeteiligten ermittelt werden konnten. Allerdings ist nicht erkenn- bar und wird
auch nicht begründet, dass der Beschuldigte durch die lange Verfah- rensdauer übermässig
belastet wurde. Mit dem Vorwurf des Angriffs zum Nachteil von drei Geschädigten stand



zwar ein Verbrechen und damit ein schwerwiegen- des Delikt im Raum. Dennoch befand
sich der Beschuldigte während dieser länge- ren Phase der Untätigkeit der
Strafverfolgungsbehörden nicht in Untersuchungs- haft. Sein berufliches Fortkommen
wurde durch das hängige Strafverfahren nicht beeinträchtigt. Auch wenn die Anklage etwas
rascher hätte erhoben werden kön- nen, liegt unter diesen Umständen keine krasse Zeitlücke
im Sinne der bundesge- richtlichen Rechtsprechung vor. Schliesslich ist festzuhalten, dass
sich die Dauer des Vorverfahrens mit rund zwei Jahren insgesamt noch als angemessen
erweist, weshalb trotz einer längeren Phase der behördlichen Untätigkeit keine Verletzung
des Beschleunigungsgebots vorliegt. Folglich fällt eine Einstellung des Strafverfah- rens
gegen den Beschuldigten ausser Betracht. Allerdings ist dem Umstand, dass das gesamte
Strafverfahren bereits länger als vier Jahre dauert und es während des erst- und
zweitinstanzlichen Gerichtsverfahrens aufgrund der Vorlaufzeit für die
Verhandlungstermine zu Verzögerungen kam, bei der Strafzumessung ange- messen
Rechnung zu tragen (vgl. Ziff. VI.5.4.).

E. 3
Rechtliche Grundlagen der Beweiswürdigung

E. 3.1
Wie sich aus der nachfolgenden Strafzumessung bzw. der Gewichtung des (Einzeltat-)
Verschuldens ergibt, kommt für die Beteiligung des Beschuldigten am Angriff auf die
Geschädigten D._____, C._____ und B._____ einzig die Bestra- fung mit einer
Freiheitsstrafe in Betracht (vgl. nachfolgend Ziff. VI.4.1.1. ff.). Für die weiteren zu
beurteilenden Straftaten der Sachbeschädigung und des Verge- hens gegen das
Waffengesetz erscheinen hingegen jeweils Einzelstrafen von un- ter 6 Monaten
Freiheitsstrafe bzw. 180 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen (vgl. nachfolgend Ziff.
VI.4.2.1. ff. und VI.4.3.1. ff.). In diesem Bereich besteht eine gesetzliche Prioritätsordnung
zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen
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6B_436/2018 vom 24. September 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Das Gericht kann einzig
dann auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine Geldstrafe voraus- sichtlich nicht
vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB). Eine kurze Frei- heitsstrafe anstelle
einer Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen ist gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB
zudem zulässig, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung
weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im zu beurteilenden Einzelfall eine Geld- oder
Freiheitsstrafe auszusprechen ist, nach dem Ausmass des (Einzeltat-) Verschuldens (vgl.
Art. 47 StGB; BGE 144 IV 217 E. 3.3.1). Daneben trägt das Gericht bei der Wahl der
Sanktionsart der Zweck- mässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf den Täter und sein
soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention
Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1; 134 IV 97 E.
4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Dabei be-
rücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des
Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die
weniger stark in die persönliche Freiheit des Täters eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart
trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1; 134 IV 97 E. 4.2.2).

E. 3.2



Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 29. Juni 2016 wurde der
Beschuldigte wegen Fahrens ohne Berechtigung (Lernfahrt ohne vorgeschriebene
Begleitung) zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Fr. 300.–
Busse verurteilt. Rund 14 Monate nach dieser Verurtei- lung und damit noch während der
laufenden Probezeit von 2 Jahren wurde der Beschuldigte erneut straffällig. Es war daher
über den Widerruf des bedingten Strafvollzugs zu befinden. Mit Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5. Februar 2018 wurde die ausgefällte Geldstrafe für
vollziehbar erklärt. Wei- ter wurde der Beschuldigte wegen Vergehens gegen das
Waffengesetz und Über- tretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gesprochen und
erneut mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 100.– sowie mit Fr. 1'000.–
Busse bestraft. Die vorliegend zu beurteilende Delinquenz fällt in die 3-jährige
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währten bedingten Strafvollzugs zu entscheiden ist (vgl. vorstehend Ziff. V.).

E. 3.3
Der Vorinstanz ist zuzustimmen, wenn sie festhält, dass die bisher ausge- fällten
Geldstrafen keinen nachhaltigen Effekt auf den Beschuldigten zeitigten und ihn nicht von
der Begehung weiterer und teilweise sogar einschlägiger Delikte ab- halten konnten (Urk.
58 S. 33). Relativierend ist jedoch zu berücksichtigen, dass erst eine dieser früheren
Geldstrafen vollzogen wurde. Der entsprechende Ge- samtbetrag von Fr. 600.– (20
Tagessätze zu Fr. 30.–) bewegt sich in einem ver- hältnismässig tiefen Bereich, was
allenfalls zu erklären vermag, weshalb sich der Beschuldigte vom nachträglichen Vollzug
dieser Geldstrafe in einem Zeitpunkt, als er seine Ausbildung bereits abgeschlossen hatte
und zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von Fr. 5'200.– im Vollzeitpensum
erwerbstätig war (vgl. Urk. 41/2), nicht merklich beeindrucken liess. Für die Wahl der
Sanktionsart ist so- dann entscheidend, dass das (Einzeltat-) Verschulden für die verübte
Sachbe- schädigung und das Vergehen gegen das Waffengesetz gemäss der nachfolgen- den
Strafzumessung als leicht bzw. noch leicht zu gewichten ist (vgl. Ziff. VI.4.2.1. ff. und
VI.4.3.1. ff.). Im Bereich leichter Kriminalität stellt die Geldstrafe die Regel- sanktion dar
und geht freiheitsentziehenden Sanktionen grundsätzlich vor. In die Gesamtwürdigung ist
schliesslich miteinzubeziehen, dass die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland
vom 5. Februar 2018 ausgefällte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 100.– unter Hinweis
auf die vorstehenden Erwägungen zu vollziehen ist (vgl. Ziff. V.). Folglich erscheint es
unter spezialpräventiven Ge- sichtspunkten derzeit nicht nötig, den Beschuldigten für die
im vorliegenden Ver- fahren zu beurteilenden Straftaten der Sachbeschädigung und des
Vergehens ge- gen das Waffengesetz mit einer Freiheitsstrafe zu sanktionieren. Vielmehr
ist im Sinne einer letzten Chance davon auszugehen, dass die Ausfällung einer unbe-
dingten Geldstrafe (als Gesamtstrafe im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB) zusam- men mit
der Freiheitsstrafe für die Beteiligung am Angriff ausreichend deliktprä- ventiv auf den
Beschuldigten wirkt.

- 49 - 4. Tatkomponente

E. 4
Auflage, Basel 2019, N 1 zu Art. 134 StGB mit Hinweisen; vgl. auch TRECH-
SEL/MONA, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich 2021,
N 1 zu Art. 134 StGB).

E. 4.1



Angriff

E. 4.1.1
Bei der objektiven Tatschwere ist verschuldenserhöhend zu berücksichti- gen, dass die
Angreifer als geschlossene Gruppe auftraten und mit rund 15 Per- sonen den drei
Geschädigten zahlenmässig deutlich überlegen waren. Einzelne Personen aus der Gruppe
der Angreifer schlugen nach einem kurzen Wortwech- sel völlig unvermittelt mit ihren
Fäusten auf die Geschädigten ein, wobei sie insbe- sondere gegen deren Kopf zielten.
Weiter wurden die Geschädigten mit Fusstrit- ten und Kicks gegen den Rücken und
Bauchbereich traktiert, selbst als sie bereits wehrlos am Boden lagen. Schläge und Tritte
gegen den Kopf und gegen den Rü- cken bergen ein hohes und nicht kontrollierbares Risiko
für schwerste Verletzun- gen und nachhaltige Beeinträchtigungen der Angegriffenen.
Zudem ist es ge- richtsnotorisch, dass derartige Übergriffe auch zu psychischen
Belastungen füh- ren können, welche geeignet sind, die Angegriffenen längerfristig in ihrer
Lebens- führung einzuschränken. Verschuldenserhöhend kommt hinzu, dass die Geschä-
digten vom gewaltsamen Vorgehen der zahlenmässig überlegenen Gruppe über- rascht
wurden und faktisch keine Möglichkeit hatten, zu fliehen oder sich zu weh- ren. Die durch
den Angriff geschaffene Gefahr für die zur Tatzeit noch minderjäh- rigen Geschädigten war
folglich nicht unerheblich. Da es sich beim Angriff um ein abstraktes Gefährdungsdelikt
handelt, ist die Schwere der tatsächlich erlittenen Verletzungen bei der Strafzumessung
grundsätzlich nicht zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich
vom 17. August 2021, Ge- schäfts-Nr. SB200464, S. 19 mit Hinweis).

E. 4.1.2
Aus den konkreten Tatumständen ergibt sich, dass die Tat zumindest in ge- wissem Umfang
vorbereitet bzw. geplant war, selbst wenn die Geschädigten D._____, C._____ und B._____
letztlich zufällig als Opfer des Angriffs ausgesucht worden sein könnten. So trafen die
Angreifer mit drei Fahrzeugen in der unmittel- baren Nähe des Tatorts ein, hatten ihre
Gesichter vermummt und fuhren unmittel- bar nach Verübung der Tat mit den genannten
Personenwagen wieder davon. Dem gewaltsamen Übergriff ging abgesehen von der Frage,
ob die Geschädigten Fans des Fussballvereins K._____ seien, keine verbale
Auseinandersetzung oder
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innerhalb der Gruppe von Angreifern schliessen. Verschuldensmindernd ist aller- dings zu
berücksichtigen, dass der Beschuldigte nicht selbst mittels Faustschlä- gen oder Fusstritten
gewaltsam gegen die Geschädigten vorging und sich inso- fern nicht aktiv am gewaltsamen
Vorgehen beteiligte. Mit der Vorinstanz ist weiter zu seinen Gunsten davon auszugehen,
dass er nicht der Initiant oder die trei- bende Kraft für die Verübung des Angriffs auf die
drei Geschädigten war. Ver- schuldensmindernd ist schliesslich zu gewichten, dass die Tat
nur wenige Minu- ten dauerte und dabei keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände
ver- wendet wurden. Die objektive Tatschwere wiegt unter den dargelegten Umstän- den
nicht mehr leicht.

E. 4.1.3
Bei der subjektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschul- digte hinsichtlich
seiner Beteiligung am Angriff auf die drei Geschädigten zumin- dest eventualvorsätzlich
handelte, was die objektive Tatschwere jedoch nicht merklich zu relativieren vermag. Mit
der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Aus- löser oder das Motiv für den gewaltsamen



Übergriff vom 21. Juni 2020 nicht ge- klärt werden konnte. Nachvollziehbare Gründe sind
nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht. Aufgrund der gesamten Umstände
ist davon auszu- gehen, dass die Tat im Zusammenhang mit rivalisierenden
Fan-Gruppierungen um die beiden Fussballvereine J._____ und K._____ steht und insofern
Ausdruck von sinnloser und primitiver Fan-Gewalt ist. Insgesamt bleibt es somit bei einem
nicht mehr leichten Verschulden. Die von der Vorinstanz festgesetzte (Einsatz-) Strafe von
16 Monaten Freiheitsstrafe erscheint angemessen und ist daher zu übernehmen.

E. 4.2
Sachbeschädigung

E. 4.2.1
Bei der objektiven Tatschwere ist verschuldensmindernd zu berücksichti- gen, dass der
Beschuldigte das Feuer im G._____ nicht selbst entfachte und inso- fern auch hier nicht als
Initiant oder als treibende Kraft für die Verübung der Sach- beschädigung erscheint.
Dennoch warf er zwei Mal Papier in das bereits bren- nende Feuer, womit er dazu beitrug,
dieses aufrechtzuerhalten. Dabei fällt ver-
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G._____ ausgetragenen Fussballspiels aufhielten, welche durch das Feuer hätten verletzt
werden könnten. Verschuldensmindernd ist dagegen zu ge- wichten, dass der Tat soweit
ersichtlich keine besondere Planung vorausging, sondern einer spontanen, situativen Idee
entsprang. Sodann ist zu berücksichti- gen, dass der entstandene Sachschaden mit Fr.
1'800.– nicht besonders hoch ausfiel. Die objektive Tatschwere wiegt unter diesen
Umständen noch leicht.

E. 4.2.2
Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere ist festzuhalten, dass der Beschul- digte zumindest
eventualvorsätzlich handelte. Wie die Vorinstanz bereits zutref- fend festgehalten hat,
blieben seine Beweggründe und sein Motiv unklar. Die be- kannten Tatumstände lassen
keine Rückschlüsse auf einen nachvollziehbaren oder vernünftigen Grund zu. Vielmehr ist
davon auszugehen, dass es sich um ei- nen völlig sinnlosen Akt von Vandalismus handelte.
Folglich erfährt die objektive Tatschwere keine Relativierung durch die subjektive
Tatkomponente. Für das ins- gesamt noch leichte Verschulden erscheint eine Einsatzstrafe
von 90 Tagessät- zen Geldstrafe angemessen

E. 4.3
Vergehen gegen das Waffengesetz

E. 4.3.1
Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zugunsten des Beschuldigten da- von auszugehen,
dass er die Teleskop-Schlagrute bloss kurze Zeit in seinem Be- sitz hatte, nachdem keine
Informationen dazu vorliegen, wann er diese Waffe er- worben hatte.
Verschuldensmindernd fällt weiter ins Gewicht, dass keine Hin- weise auf eine (geplante)
Verwendung zu einem konkreten Zweck bestehen. Ob- wohl weitaus gefährlichere Waffen
existieren, handelt es sich bei einer Schlagrute dennoch um eine Waffe, die ohne Weiteres
schwere Verletzungen hervorrufen kann. Angesichts der denkbaren, weitaus gravierenderen
Tatvarianten ist die ob- jektive Tatschwere als leicht zu bewerten.

E. 4.3.2



In subjektiver Hinsicht liegen keine Umstände vor, welche die objektive Tatschwere
relativieren würden. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich und brachte keinen
nachvollziehbaren Grund vor, weshalb er im Besitz einer Tele- skop-Schlagrute war. Damit
bleibt es bei einem insgesamt leichten Verschulden,
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scheint. In Anwendung des Asperationsprinzips (Art. 49 Abs. 1 StGB) ist die vor- stehend
festgelegte Einsatzstrafe für die Sachbeschädigung um 20 Tagessätze zu erhöhen. 5.
Täterkomponente 5.1. Der Beschuldigte verweigerte die Aussagen zu seiner Biografie und
seinen persönlichen Verhältnissen. Aus den Untersuchungsakten dieses Verfahrens, den
eingereichten Unterlagen der Verteidigung (Urk. 41/1-9) und den beigezogenen Akten der
früheren Strafverfahren ergibt sich, dass der aktuell 26-jährige Beschul- digte in Zürich
geboren wurde und anschliessend zusammen mit seinem jüngeren Bruder bei den Eltern
aufwuchs. Nach Abschluss einer Lehre im kaufmännischen Bereich trat er am 19. August
2016 bei der R._____ AG eine Stelle als Kundenbe- rater im Verkaufsinnendienst und als
Marketing-Assistent im 100 %-Pensum an (Urk. 41/2). Per 1. November 2018 konnte er
zum Leiter Kundenmanagement auf- steigen, unter Beibehaltung seiner Funktion als
Marketing-Assistent (Urk. 41/3). Aus der entsprechenden Funktionsbestätigung seiner
Arbeitgeberin vom 19. Sep- tember 2022 geht hervor, dass sich der Beschuldigte für die
Berufsprüfung zum Marketing-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis angemeldet
hat. Die Prüfung fand Mitte März 2023 (schriftlich) bzw. Mitte April 2023 (mündlich) statt.
Es ist nicht bekannt, ob der Beschuldigte die eidgenössische Berufsprüfung inzwi- schen
bestanden hat. Im Vorfeld absolvierte er während drei Semestern eine ent- sprechende
Ausbildung (Titel: Marketing-Fachleute mit eidgenössischem Fach- ausweis) an der
S._____ (Urk. 41/3+6). Neben seiner Tätigkeit für die R._____ AG geht der Beschuldigte
offenbar seit dem 1. Juli 2018 einem Nebenerwerb auf Stundenlohnbasis für die T._____
AG nach (Urk. 41/1+4). Er ist ledig und hat keine Kinder. Zum Zeitpunkt der
Hauptverhandlung hatte er jedoch eine Partnerin, mit der er in U._____ in einer
gemeinsamen Wohnung zusammenlebte (Urk. 41/8+9). Aus der Biografie und den
persönlichen Verhältnissen des Beschul- digten ergeben sich keine
strafzumessungsrelevanten Umstände.

- 53 - 5.2. Der Beschuldigte hat zwei Vorstrafen erwirkt (Urk. 72). So wurde er mit
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 29. Juni 2016 we- gen
Fahrens ohne Berechtigung (Lernfahrt ohne vorgeschriebene Begleitung) zu einer
bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Fr. 300.– Busse verurteilt. Innert
der festgesetzten Probezeit von 2 Jahren wurde der Beschuldigte erneut straffällig: Mit
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5. Fe- bruar 2018 wurde er wegen
Vergehens gegen das Waffengesetz und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes
schuldig gesprochen und mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 100.–
sowie mit Fr. 1'000.– Busse bestraft. Die vorliegend zu beurteilende Delinquenz fällt in die
3-jährige Probezeit dieser Vorstrafe. Mit der Vorinstanz ist zwar zu berücksichtigen, dass
die ergangenen Verurteilungen bereits mehrere Jahre zurückliegen und deshalb vor dem
Hinter- grund des damals noch jugendlichen Alters des Beschuldigten einzuordnen sind.
Zudem bewegen sich die verübten Delikte überwiegend im Bagatellbereich. Den- noch
wirkt sich die einschlägige Verurteilung wegen Vergehens gegen das Waf- fengesetz und
die wiederholte Delinquenz während laufender Probezeiten insge- samt leicht straferhöhend
aus. 5.3. Der Beschuldigte machte während der gesamten Untersuchung, vor Vorin- stanz



und anlässlich der Berufungsverhandlung von seinem Aussageverweige- rungsrecht
Gebrauch, was sein gutes Recht ist. Ein Geständnis und damit ein Ausdruck von Reue oder
gar Einsicht in das Unrecht seines Verhaltens kann ihm deshalb aber nicht zugutegehalten
werden. Dass er den Vorwurf des Vergehens gegen das Waffengesetz im gerichtlichen
Verfahren von seiner Verteidigung aner- kennen liess, ist ebenfalls nicht mit einer
Strafreduktion zu berücksichtigen, da die Untersuchung dadurch nicht wesentlich erleichtert
oder verkürzt wurde, zumal die Beweislage ohnehin erdrückend war. 5.4. Insgesamt führt
die Täterkomponente zu einer leichten Straferhöhung. An dieser Stelle ist sodann der
langen Verfahrensdauer angemessen Rechnung zu tragen (vgl. Ziff. II.2.2.4.). Allerdings
vermag der Umstand, dass das gesamte Strafverfahren bereits länger als vier Jahre dauert
und es während des erst- und zweitinstanzlichen Gerichtsverfahren aufgrund der
Vorlaufzeit für die Verhand-
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Täterkomponente nicht auszugleichen. Im Ergebnis ist die Freiheitsstrafe für den Angriff
auf 19 Monate festzusetzen und die Geldstrafe für die weiteren Delikte der
Sachbeschädigung und des Vergehens gegen das Waffengesetz auf 130 Ta- gessätze. 6.
Bildung einer Gesamtstrafe 6.1. Da die widerrufene Strafe gemäss Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5. Februar 2018 und die neue Strafe für die
Sachbeschädi- gung und das Vergehen gegen das Waffengesetz gleicher Art sind, ist in
sinnge- mässer Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46
Abs. 1 StGB). Dabei ist die neue Strafe als "Einsatzstrafe" unter Berücksichtigung des
Asperationsprinzips durch die widerrufene Strafe angemessen zu erhöhen (BGE 145 IV 146
E. 2.4.1 f.). 6.2. Unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint
es angemessen, die vorstehend festgelegte Geldstrafe von 130 Tagessätzen für die neu zu
beurteilenden Delikte der Sachbeschädigung und des Vergehens ge- gen das Waffengesetz
um 20 Tagessätze für die widerrufene Strafe gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
See/Oberland vom 5. Februar 2018 zu erhö- hen, woraus eine Gesamtstrafe von 150
Tagessätzen Geldstrafe resultiert. 7. Tagessatzhöhe 7.1. Ein Tagessatz beträgt in der Regel
mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhält- nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.–
gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach
Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter-
stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aus-
gangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des
Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus
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Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit. Nach dem Net-
toeinkommensprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Über- schuss
der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu berück- sichtigen. Vom
Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich geschul- det ist, wie die laufenden
Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die
notwendigen Berufsauslagen (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; 134 IV 60 E. 6.1 mit Hinweisen).
7.2. Zur Einkommenssituation des Beschuldigten ergibt sich aus den Akten, dass er zum
Zeitpunkt des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens für seine Tätigkeit bei der R._____ AG
als Leiter Kundenmanagement und Marketing-Assistent im 100 %-Pensum ein monatliches



Nettoeinkommen von rund Fr. 5'000.– erzielte (Urk. 41/5). Von seiner Arbeitgeberin wurde
ihm zudem ein 13. Monatslohn aus- gerichtet (Urk. 41/2). Aus seiner
Nebenerwerbstätigkeit für die T._____ AG gene- rierte er ein monatliches Nettoeinkommen
von ca. Fr. 880.– (Urk. 41/4). Mangels aktueller Auskünfte ist für die Bemessung der
Tagessatzhöhe nach wie vor von einem monatlichen Nettoeinkommen von rund Fr. 6'300.–
auszugehen. Davon sind die Krankenkassenprämien von rund Fr. 235.– pro Monat (Urk.
41/7) und ein pauschaler Betrag für die laufenden Steuern abzuziehen. Anderweitige
finanzielle Lasten, welche für die Berechnung der Tagessatzhöhe relevant wären, wurden
nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Insbesondere hat der Be- schuldigte
keine familiären Unterstützungspflichten zu erfüllen. Die Wohnkosten sind nicht in Abzug
zu bringen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.4; Urteil des Bundesge- richts 6B_900/2020 vom 1.
Oktober 2020 E. 2.2). 7.3. Unter Berücksichtigung aller relevanter Faktoren ist die Höhe
der Tages- sätze auf Fr. 100.– zu bemessen. 8. Fazit Im Ergebnis ist der Beschuldigte für
den Angriff mit einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten zu bestrafen. Für die
Sachbeschädigung und das Vergehen gegen das Waffengesetz ist er unter Einbezug der
widerrufenen Strafe gemäss Strafbe-
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von 150 Tagessätzen zu Fr. 100.– als Gesamtstrafe zu sanktionieren. VII. Vollzug 1. Da
dem Beschuldigten im Zusammenhang mit der widerrufenen Strafe eine ungünstige
Legalprognose zu stellen ist (vgl. vorstehend Ziff. V.), kann die neu gebildete Gesamtstrafe
nicht bedingt ausgefällt werden (SCHNEIDER/GARRÉ, Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.],
Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 37 zu Art. 46 StGB mit Hinweis
auf Urteil des Bundesgerichts 6B_903/2008 vom 16. Februar 2009 E. 2). Die Geldstrafe ist
daher zu vollziehen. 2. Hinsichtlich der festgelegten Freiheitsstrafe kommt hingegen ein
Aufschub des Strafvollzugs in Betracht. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen be-
treffend den bedingten Vollzug nach Art. 42 Abs. 1 und 2 StGB korrekt dargelegt (Urk. 58
S. 40 f.). Diese brauchen nicht wiederholt zu werden. In objektiver Hin- sicht sind die
Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs erfüllt, da der
Beschuldigte für den im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Angriff mit einer
Freiheitsstrafe von weniger als 24 Monaten zu bestrafen ist. Nachdem er in den letzten fünf
Jahren vor der Tat nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt
wurde (Urk. 72), wird die günstige Pro- gnose vermutet. Der Beschuldigte hat bereits zwei
Vorstrafen erwirkt und liess sich durch die bisher gegen ihn verhängten Sanktionen nicht
von der Begehung weiterer Straftaten abhalten. Er delinquierte zudem mehrfach während
laufender Probezeiten, was Zweifel an seinem künftigen Wohlverhalten weckt. Dagegen ist
zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte für seine Beteiligung am Angriff auf die
Geschädigten D._____, C._____ und B._____ erstmals mit einer Freiheitsstrafe zu
sanktionieren ist, was eine deutliche Warnwirkung auf ihn haben dürfte. Dies zeigt sich
bereits daran, dass es seit der Einleitung dieses Verfahrens nicht zu weiterer Delinquenz
gekommen ist (Urk. 72). Der Beschuldigte ist damit seit im- merhin bald 4 Jahren nicht
mehr straffällig geworden. In die Gesamtwürdigung der Bewährungsaussichten ist sodann
miteinzubeziehen, dass der bedingte Voll- zug der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
See/Oberland vom 5. Februar

- 57 - 2018 ausgefällten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 100.– zu widerrufen ist.
Sodann ist die unter Einbezug der widerrufenen Strafe gebildete Gesamtstrafe von 150
Tages-sätzen zu Fr. 100.– zu vollziehen. Der Beschuldigte wird folglich eine Geldstrafe von



insgesamt Fr. 15'000.– bezahlen müssen, was eine spürbare Einschränkung seiner
Lebensführung zur Folge haben wird. Der Vollzug der Frei- heitsstrafe ist unter diesen
Umständen aufzuschieben. Um den verbleibenden Be- denken hinsichtlich des künftigen
Wohlverhaltens des Beschuldigten angemessen Rechnung zu tragen, ist die Probezeit auf 4
Jahre festzusetzen. VIII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Wie vorstehend aufgezeigt
wurde, ist der Beschuldigte anklagegemäss schuldig zu sprechen. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens ist die erstinstanzliche Kostenauflage zu bestätigen (Art. 428 Abs. 3 StPO in
Verbindung mit Art. 426 Abs. 1 StPO; Urk. 58 S. 48, Dispositivziffern 12 und 13). 2. Die
Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder
Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte un- terliegt mit sämtlichen
Berufungsanträgen. Die Staatsanwaltschaft obsiegt dage- gen zumindest teilweise mit ihrem
Antrag auf eine strengere Bestrafung des Be- schuldigten. Dennoch erreicht sie das von ihr
beantragte Strafmass hinsichtlich der Freiheitsstrafe nicht ganz und unterliegt auch mit
ihrem Antrag auf Vollzug der freiheitsentziehenden Sanktion. Folglich erscheint es
gerechtfertigt, die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen seiner
amtlichen Verteidi- gung, zu vier Fünfteln dem Beschuldigten aufzuerlegen und zu einem
Fünftel auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten gemäss Art. 135
Abs. 4 StPO bleibt im Umfang von vier Fünfteln vorbehalten. 3. Die amtliche Verteidigung
macht für das Berufungsverfahren Aufwendun- gen und Barauslagen von insgesamt Fr.
5'389.40 geltend (Urk. 73). Die verlangte Entschädigung erscheint der Schwierigkeit und
Bedeutung des Falles sowie dem notwendigen Zeitaufwand für die gehörige Verteidigung
des Beschuldigten ange-
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AnwGebV). Nach Abzug von rund anderthalb Stunden für die kürzere Dauer der
Berufungsverhandlung (ca. drei Stunden anstatt berücksichtigte ca. fünf Stunden; vgl. Prot.
II S. 4 und S. 20) ist der amtlichen Verteidigung für ihre Leistungen und Barauslagen im
Berufungsverfahren eine Entschädigung von pauschal Fr. 5'000.– (inkl. Mehrwertsteuer)
zuzusprechen. Es wird beschlossen:

E. 4.3.3
Da die konkreten Umstände, unter denen das zu beurteilende Foto aufge- nommen wurde,
und der Personenkreis, der Zugriff darauf erhielt, nicht bekannt sind, ist zugunsten des
Beschuldigten davon auszugehen, dass die Aufnahme mit der Handykamera in Verletzung
der Vorschriften des Datenschutzgesetzes ent- stand und damit ein rechtswidrig erlangtes
Beweismittel darstellt. Folglich bleibt zu prüfen, ob das Foto nach den Massstäben von Art.
141 Abs. 2 StPO dennoch verwertbar ist. Dazu ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die
Polizei selber eine Aufnahme der im öffentlichen Raum, mitten auf der Strasse und
offensicht- lich strassenverkehrsrechtswidrig abgestellten Fahrzeuge rechtmässig hätte er-
stellen können (vgl. §§ 32a und 32b PolG [LS 550.1]). Beim Tatbestand des An- griffs
handelt es sich um ein Verbrechen (Art. 134 StGB in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 StGB),
was bereits für die Qualifikation als schwere Straftat im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO
spricht (BGE 147 IV 9 E. 1.3.1; 146 I 11 E. 4.2; 137 I 218 E. 2.3.5.2; Urteile des
Bundesgerichts 6B_68/2023 vom 9. Oktober 2023 E. 2.1.2; 6B_1133/2021 vom 1. Februar
2023 E. 2.3.1; 6B_1404/2019 vom 17. August 2020 E. 1.4; je mit Hinweisen). Entscheidend
ist allerdings nicht das abstrakt an- gedrohte Strafmass allein, sondern auch die Schwere der
konkreten Tat. Dabei ist auf Kriterien wie das geschützte Rechtsgut, das Ausmass dessen



Gefährdung resp. Verletzung, die Vorgehensweise und kriminelle Energie des Täters oder
das Tatmotiv abzustellen (BGE 147 IV 9 E. 1.4.2 mit Hinweisen). Je schwerer die zu
beurteilende Straftat ist, umso eher überwiegt das öffentliche Interesse an der
Wahrheitsfindung das private Interesse der beschuldigten Person an der Unver- wertbarkeit
des fraglichen Beweises (BGE 147 IV 9 E. 1.3.1; Urteile des Bundes- gerichts 6B_68/2023
vom 9. Oktober 2023 E. 2.1.2; 6B_1133/2021 vom 1. Fe- bruar 2023 E. 2.3.1; je mit
Hinweisen).
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E. 4.3.4
Beim Angriff im Sinne von Art. 134 StGB handelt es sich um eine Form von kollektiver
Gewalttätigkeit. Die Erfüllung des Tatbestands verletzt das höchste al- ler Rechtsgüter,
nämlich das Leben bzw. die körperliche Unversehrtheit der ange- griffenen Personen oder
von unbeteiligten Dritten. Hinzu kommt, dass der Tatbe- stand des Angriffs den
Beweisschwierigkeiten Rechnung trägt, die sich bei die- sem Kollektivdelikt ergeben
können, woran ein erhebliches öffentliches Interesse besteht (MAEDER, in:
Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I,

E. 4.3.5
Zur Schwere der vorliegend zu beurteilenden Tat ergibt sich aus der Ankla- geschrift, dass
eine Gruppe von rund 15 vermummten Personen auf die drei min- derjährigen, an einer
VBZ Haltestelle wartenden Geschädigten zugegangen sei. Nach einem kurzen Wortwechsel
hätten einzelne Personen aus dieser Gruppe völlig unvermittelt mit ihren Fäusten auf die
Geschädigten eingeschlagen, wobei sie insbesondere gegen deren Kopf gezielt hätten.
Weiter seien die Geschädigten mit Fusstritten und Kicks gegen den Rücken und
Bauchbereich traktiert worden, selbst als sie bereits wehrlos am Boden gelegen seien. Als
Folge dieser gewaltsa- men Einwirkung hätten die Geschädigten jeweils nicht unerhebliche
Verletzungen erlitten, welche ärztlich hätten behandelt werden müssen und teilweise eine
Ar- beitsunfähigkeit während mehrerer Tage zur Folge gehabt hätten (Urk. D1/23 S. 2 f.).
Schläge und Tritte gegen den Kopf und gegen den Rücken bergen ein hohes und nicht
kontrollierbares Risiko für schwerste Verletzungen und nachhaltige Be- einträchtigungen
der Geschädigten. Vorliegend kommt erschwerend hinzu, dass die Geschädigten vom
gewaltsamen Vorgehen der zahlenmässig überlegenen Gruppe überrascht wurden und
faktisch keine Möglichkeit hatten, zu fliehen oder sich zu wehren. Das in der
Anklageschrift beschriebene Vorgehen der Gruppe von Angreifern zeugt von einer
erheblichen kriminellen Energie und grosser Rück- sichtslosigkeit gegenüber der
körperlichen Unversehrtheit der Geschädigten. Diese konnten gemäss eigenen Angaben
niemanden aus der Gruppe der Angrei- fer erkennen (Urk. D1/3/1 F/A 4; Urk. D1/3/2 F/A
10 f., 17; Urk. D1/3/3 F/A 20; Urk. D1/3/4 F/A 11; Urk. D1/3/5 F/A 20 f.; Urk. D1/3/6 F/A
19, Urk. D1/3/7 F/A 17).

- 21 - Folglich besteht ein erhebliches Interesse daran, anhand von anderen Beweismit- teln
Hinweise auf die Tatbeteiligten bzw. die Täterschaft zu erlangen. Unter die- sen konkreten
Umständen ist von einer schweren Straftat im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO auszugehen
und überwiegt das Interesse an der Wahrheitsfindung das Interesse des Beschuldigten an
der Unverwertbarkeit des von einer Privatper- son aufgenommenen Fotos von drei
Fahrzeugen an der Verzweigung H._____- strasse / I._____-strasse. Folglich ist dieses
Beweismittel auch zu Lasten des Be- schuldigten verwertbar.



E. 4.3.6
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es für die Frage der Ver- wertbarkeit keine
Rolle spielt, dass die Identität der Frau, welche das Foto aufge- nommen haben soll, nicht
ermittelt werden konnte (Urk. D1/1/2 S. 5). So schickte sie dem Geschädigten C._____
lediglich ein objektives Beweismittel, welches her- nach durch den Geschädigten D._____
Eingang in die Untersuchungsakten fand. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die
unbekannte Frau gegenüber dem Geschädigten C._____ auch Angaben zum Tathergang
machte, woraus sich ein allfälliges Konfrontationsrecht des Beschuldigten hätte ergeben
können.

E. 4.3.7
Das Vorbringen der Verteidigung, wonach nicht bekannt sei, von wem und wann dieses
Foto erstellt worden sei, betrifft den Beweiswert dieses Beweismit- tels und ist daher im
Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln (vgl. nachfol- gend Ziff. III.5.1.9.).

E. 4.4
Auswertungsberichte der Stadtpolizei Zürich betreffend Mobiltelefon des Beschuldigten
(Dossier 1)

E. 4.4.1
Im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf des Angriffs zum Nachteil von D._____, C._____
und B._____ (Dossier 1) wurden die Daten auf dem beschlag- nahmten Mobiltelefon des
Beschuldigten ausgewertet, wozu die Stadtpolizei Zü- rich am 31. August 2020 einen
Auswertungsbericht verfasste (Urk. D1/6/1+2). Zu- dem wurde eine rückwirkende
Überwachung der Rufnummer 2 angeordnet, wel- che damals auf den Beschuldigten
registriert war (Urk. D1/13/3+4; vgl. auch Urk. D1/5/15). Die Stadtpolizei Zürich wertete
auch die rückwirkenden Randdaten aus und verfasste dazu einen Bericht, der auf den 12.
November 2020 datiert

- 22 - (Urk. D1/13/5). Vor Vorinstanz wendete die Verteidigung ein, diese Auswertungs-
berichte seien nicht verwertbar, da der Beschuldigte nie mit den Ergebnissen kon- frontiert
worden sei (Urk. 48 S. 7). Anlässlich der Berufungsverhandlung brachte sie diesen
Einwand nicht mehr vor.

E. 4.4.2
Aus dem in Art. 29 Abs. 2 BV bzw. Art. 6 Ziff. 3 EMRK verankerten An- spruch auf
rechtliches Gehör, welcher einen wichtigen und deshalb eigens aufge- führten Teilaspekt
des allgemeineren Grundsatzes des fairen Verfahrens von Art. 29 Abs. 1 BV bzw. Art. 6
Ziff. 1 EMRK darstellt, ergibt sich für die beschul- digte Person das grundsätzlich
uneingeschränkte Recht, in alle für das Verfahren wesentlichen Akten Einsicht zu nehmen
(Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 Abs. 1 lit. a StPO) und an der Erhebung wesentlicher
Beweise mitzuwirken oder sich zu- mindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses
geeignet ist, den Ent- scheid zu beeinflussen (BGE 142 I 86 E 2.2 S. 89; Urteile des
Bundesgerichts 6B_149/2022 vom 25. August 2022 E. 2.2; 6B_376/2018 vom 25.
September 2018 E. 5.1).

E. 4.4.3
Die Akten betreffend die rückwirkende Überwachungsmassnahme, darunter auch der
Auswertungsbericht der Stadtpolizei Zürich vom 12. November 2020, wurden der



Verteidigung am 10. Juni 2021 zunächst als Scan per Inca-Mail und anschliessend
zusätzlich in Kopie zugestellt (Urk. D1/13/6-7; Urk. D1/16/7+8). Der Beschuldigte hätte
folglich anlässlich seiner staatsanwaltschaftlichen Einver- nahme vom 28. Juni 2021, d.h.
rund zwei Wochen später, Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äussern. Nach durchgeführter
Befragung zum Vorwurf des Angriffs zum Nachteil der Geschädigten D._____, C._____
und B._____ fragte der zu- ständige Staatsanwalt ausdrücklich, ob er noch etwas zu
ergänzen habe, was der Beschuldigte verneinte (Urk. D1/2/2 F/A 22; vgl. auch F/A 38). Aus
dem Umstand, dass der verfahrensleitende Staatsanwalt dem Beschuldigten die
Auswertungser- gebnisse der rückwirkenden Überwachung seiner Mobiltelefonnummer
nicht im Einzelnen vorhielt, ergibt sich noch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs.
Selbst wenn von einer Verletzung des Gehörsanspruchs ausgegangen würde, wäre diese
anlässlich der Hauptverhandlung geheilt worden, da der Beschuldigte im Rahmen seiner
Befragung durch die Vorinstanz darauf hingewiesen wurde,

- 23 - dass sein Mobiltelefon gemäss rückwirkender Teilnehmeridentifikation zum Tat-
zeitpunkt bei einer Mobilfunkantenne in der direkten Umgebung des Tatorts ein- geloggt
gewesen sei. Damit erhielt er Gelegenheit, zu den massgeblichen Aus- wertungsergebnissen
Stellung zu nehmen, wovon er jedoch keinen Gebrauch machte (Prot. I S. 11). Es spricht
folglich nichts gegen die Verwertbarkeit des Aus- wertungsberichts der Stadtpolizei Zürich
vom 12. November 2020 über die rück- wirkende Überwachung der Rufnummer des
Beschuldigten.

E. 4.4.4
Vom Bericht der Stadtpolizei Zürich über die Auswertung der übrigen Daten auf dem
Mobiltelefon des Beschuldigten konnte die Verteidigung im Rahmen ei- ner allgemeinen
Akteneinsicht anfangs Juni 2021 Kenntnis nehmen (vgl. Urk. D1/16/6). Folglich hätte der
Beschuldigte wiederum anlässlich seiner staats- anwaltschaftlichen Einvernahme vom 28.
Juni 2021 zu den Auswertungsergebnis- sen Stellung nehmen können, wenn er dies für
angezeigt erachtet hätte. Dass der zuständige Staatsanwalt dem Beschuldigten die
Ergebnisse der Auswertung sei- ner Handy-Daten nicht im Einzelnen vorhielt, vermag noch
keine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu begründen. Anlässlich der Hauptverhandlung
wurde der Beschuldigte zwar nicht konkret mit den einzelnen Erkenntnissen der
Stadtpolizei Zürich in ihrem Auswertungsbericht vom 31. August 2020 konfrontiert. Er
wurde jedoch gefragt, ob ihm alle Indizien, welche die Strafverfolgungsbehörden im Ver-
lauf des Vorverfahrens erhoben hätten und bei den Akten liegen würden, bekannt seien, was
er ausdrücklich bejahte. Auf entsprechende Nachfrage der Vorinstanz erklärte der
Beschuldigte sodann, dass er dazu keine Fragen stellen oder Antwor- ten geben wolle (Prot.
I S. 16 f.). Eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs ist unter diesen Umständen nicht
auszumachen, womit auch der Auswertungsbericht der Stadtpolizei Zürich vom 31. August
2020 verwertbar ist.

E. 4.5
Rapport und Fotodokumentation der Stadtpolizei Zürich (Dossier 2)

E. 4.5.1
Am 6. November 2019 erstattete der Sicherheitsverantwortliche der E._____ AG
Strafanzeige, wonach am 25. Oktober 2019 mehrere unbekannte Tä- ter im G._____
insgesamt 12 Klappstühle in Brand gesetzt und dadurch beschä- digt hätten. Er stellte der
Stadtpolizei Zürich Videoaufzeichnungen von Überwa-



- 24 - chungskameras im G._____ zur Verfügung, denen sich das konkrete Vorgehen der
unbekannten Täter entnehmen lässt. Anhand von Standbildern erstellte die Polizei zu jedem
der vermeintlichen Täter eine Fotodokumentation. Der unbe- kannte Täter mit der
Laufnummer 3 konnte nicht identifiziert werden und wurde deshalb am 11. Februar 2020
zur Fahndung ausgeschrieben (Urk. D2/1/1). Mit Nachtragsrapport vom 16. Juli 2020
wurde der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht, dass der unbekannte Täter mit der
Laufnummer 3 von Angehörigen der Polizei habe identifiziert werden können. (Urk.
D2/1/2). Auf diese Weise geriet der Beschuldigte in den Verdacht, am 25. Oktober 2019 bei
der Beschädigung von 12 Klappstühlen im G._____ mitgewirkt zu haben, indem er
mehrfach brennendes Material in das bereits entfachte Feuer warf.

E. 4.5.2
Die Verteidigung machte zusammengefasst geltend, dass dieser Tatvorwurf hauptsächlich
auf dem Nachtragsrapport der Stadtpolizei Zürich vom 16. Juli 2020 sowie der beigelegten
Fotodokumentation basiere und die Staatsanwaltschaft keine weiteren Beweismittel zur
Klärung der Täterschaft des Beschuldigten erho- ben habe, obwohl dieser den Tatvorwurf
bestreite. Dieses Vorgehen verletze den Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 6 Abs. 1
StPO. Zudem dürften sowohl der Nachtragsrapport vom 16. Juli 2020 als auch die
dazugehörige Fotodokumenta- tion gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht
zulasten des Beschuldig- ten verwertet werden. So seien die rapportierenden Polizisten
nicht unter Wah- rung der Teilnahme- und Mitwirkungsrechte des Beschuldigten
einvernommen worden. Ebenso habe keine parteiöffentliche Befragung und Konfrontation
mit denjenigen Polizisten stattgefunden, welche den Beschuldigten anhand der Foto-
dokumentation hätten identifizieren können. Entgegen der Auffassung der Vorin- stanz
beruhe die Identifikation des Beschuldigten als Täter anhand von Fotos bzw. eines Videos
auf den eigenen, subjektiven Wahrnehmungen der betreffen- den Polizisten. Folglich habe
der Beschuldigte Anspruch darauf, unmittelbar zu erfahren, welche "Angehörigen der
Stadtpolizei" ihn aufgrund welcher subjektiver Wahrnehmungen oder Anhaltspunkte hätten
identifizieren können (Urk. 75 S. 11 ff.; vgl. bereits Urk. 48 S. 9 f.).

- 25 -

E. 4.5.3
Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsan- waltschaft und die
Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen (Grundsatz der
Parteiöffentlichkeit; Art. 147 Abs. 1 StPO). Die- ses spezifische Teilnahme- und
Mitwirkungsrecht fliesst aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 107 Abs. 1 lit. b
StPO; Art. 29 Abs. 2 BV) und kann nur un- ter den gesetzlichen Voraussetzungen
eingeschränkt werden. Beweise, die in Verletzung von Art. 147 Abs. 1 StPO erhoben
worden sind, dürfen gemäss Art. 147 Abs. 4 StPO nicht zulasten der Partei verwertet
werden, die nicht anwe- send war (BGE 143 IV 397 E. 3.3.1; 139 IV 25 E. 4.2 und 5.4.1;
Urteile des Bun- desgerichts 7B_179/2022 vom 24. Oktober 2023 E. 2.3.1; 6B_1092/2022
vom

E. 4.5.4
Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, ist der Argumenta- tion der
Verteidigung nicht zu folgen (Urk. 58 S. 26). Der angeklagte Sachverhalt betreffend
Sachbeschädigung basiert im Wesentlichen auf den vom Sicherheits- verantwortlichen der
E._____ AG eingereichten Videoaufzeichnungen von Über- wachungskameras im



G._____, welche die Tatbegehung zeigen (Urk. D2/4/3). Diese Aufzeichnungen bzw. die
daraus erstellten Standbilder (Urk. D2/4/1) sind das einzige Beweismittel für die
Täterschaft des Beschuldigten. Seitens der Poli- zei wurden keine eigenen Wahrnehmungen
zum Tathergang und den daran betei- ligten Personen gemacht. Im Nachtragsrapport vom
16. Juli 2020 wurde lediglich festgehalten, dass Angehörige der Polizei den Beschuldigten
anhand der akten-

- 26 - kundigen Videoaufzeichnungen nachträglich hätten identifizieren können. Ob es sich
bei einem der im Video ersichtlichen Tatbeteiligten tatsächlich um den Be- schuldigten
handelt, ist letztlich jedoch Gegenstand der Beurteilung durch das Sachgericht. Dem
Nachtragsrapport vom 16. Juli 2020 kommt vor diesem Hinter- grund keine separate
Bedeutung als Beweismittel zu. Entsprechend bestand für die Staatsanwaltschaft auch kein
Grund für die Durchführung von Einvernahmen mit den involvierten Polizeibeamten unter
Gewährung der Teilnahme- und Mitwir- kungsrechte des Beschuldigten. Diesem waren
einzig die belastenden Videoauf- zeichnungen aus dem G._____ bzw. die erstellten
Standbilder vorzuhalten und Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen, was anlässlich
der polizeilichen Einvernahme vom 4. August 2020 und der Befragung durch die
Staatsanwalt- schaft am 28. Juni 2021 erfolgte (Urk. D2/3/1 F/A 10; Urk. D1/2/2 F/A 32;
vgl. auch Prot. I S. 12 f., 15). Weitere Beweiserhebungen hinsichtlich der Täterschaft des
Beschuldigten waren bei der gegebenen Beweislage (Videoaufzeichnungen der
Tatbegehung) nicht erforderlich. Folglich ergeben sich keine Einschränkungen hinsichtlich
der Verwertbarkeit des Nachtragsrapports vom 16. Juli 2020 und der dazugehörigen
Fotodokumentation der Stadtpolizei Zürich. Dass die Videoauf- zeichnungen von
Überwachungskameras im G._____ nicht verwertbar wären, macht die Verteidigung zu
Recht nicht geltend. 5. Beweiswürdigung 5.1. Vorfall vom 21. Juni 2020 (Angriff zum
Nachteil von D._____, C._____ und B._____; Dossier 1) 5.1.1. Zunächst ist zu prüfen, ob
sich erstellen lässt, dass am 21. Juni 2020 um ca. 21:00 Uhr bei der VBZ Haltestelle
"H._____-strasse" eine Gruppierung von ca. 15 Personen (allesamt Anhänger des
Fussballvereins J._____ "J'._____") auf die Geschädigten D._____, C._____ (ehemals
C'._____) und B._____ zuging und einzelne Personen aus dieser Gruppierung nach einer
kurzen verbalen Auseinan- dersetzung sodann gewaltsam auf die Geschädigten (Anhänger
des Fussballver- eins K._____ "K'._____") einwirkten, indem sie diese mit zahlreichen
Faustschlä- gen und Fusstritten traktierten (Urk. D1/23 S. 2 f.). Die Anklage basiert in
diesem Punkt im Wesentlichen auf den Aussagen der drei Geschädigten.

- 27 - 5.1.2. Die Geschädigten D._____, C._____ und B._____ machten jeweils in ihren
polizeilichen Einvernahmen und den Zeugeneinvernahmen durch die Staatsan- waltschaft
konstante, in sich stimmige, nachvollziehbare und auffallend zurückhal- tende Aussagen,
denen sich keine Tendenzen zur Aggravierung oder Übertrei- bung des Tatgeschehens
entnehmen lassen. Der Geschädigte D._____ sagte beispielsweise anlässlich seiner zweiten
polizeilichen Befragung vom 29. Juni 2020 aus, dass er keine Schläge oder Fusstritte gegen
den Kopf bekommen habe, als er am Boden gelegen sei (Urk. D1/3/2 F/A 27 f.). Der
Geschädigte C._____ erklärte gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass er keine ernsthaften
Verletzungen davongetragen habe, weshalb er davon ausgehe, dass bei ihm nicht sehr fest
zugeschlagen worden sei (Urk. D1/3/5 F/A 32 ff., 53 f.). 5.1.3. Für die Glaubhaftigkeit der
Aussagen der Geschädigten spricht weiter, dass ihre Schilderungen nicht nur mit Bezug auf
ihre Aktivitäten vor dem angeklagten Ereignis, sondern auch hinsichtlich des
Kerngeschehens weitgehend übereinstim- men. So beschrieben sie alle drei von sich aus,



dass sie zur Tatzeit an der VBZ Haltestelle "H._____-strasse" gestanden seien, als von der
H._____-strasse kom- mend drei Autos herangefahren seien und mitten auf der Strasse bei
der Verzwei- gung mit der I._____-strasse gehalten hätten. Es seien sogleich 10 bis 15 ver-
mummte Personen ausgestiegen und zu ihnen zur Haltestelle gerannt. Dort seien sie gefragt
worden, ob sie K._____-Fans seien, was sie bejaht hätten (Urk. D1/3/1 F/A 4; Urk. D1/3/2
F/A 9, 12, 17, 23, 26, 32 f.; Urk. D1/3/3 F/A 13, 16 f., 20, 24, 42 ff.; Urk. D1/3/4 F/A 6, 9,
17; Urk. D1/3/5 F/A 13, 21 ff., 42 ff.; Urk. D1/3/6 F/A 7, 19, 23 ff., 38 ff.; Urk. D1/3/7 F/A
13, 25 f.). Daraufhin seien sie ohne jegliche Vor- warnung jeweils mit zahlreichen
Faustschlägen, Fusstritten und Kicks traktiert worden, selbst als sie bereits am Boden
gelegen seien und versucht hätten, sich mit den Armen gegen die gewalttätigen
Einwirkungen zu schützen (Urk. D1/3/1 F/A 4; Urk. D1/3/2 F/A 23 f., 26 ff.; Urk. D1/3/3
F/A 28 ff.; Urk. D1/3/4 F/A 6, 13 f.; Urk. D1/3/5 F/A 29 ff.; Urk. D1/3/6 F/A 30 ff.).
Allfällige Divergenzen zwischen den Schilderungen der drei Geschädigten lassen sich mit
ihren unterschiedlichen Blickwinkeln bzw. Wahrnehmungen des dynamischen
Tatgeschehens erklären. Zudem spricht dies dafür, dass sie im Vorfeld ihrer Einvernahmen
keine Abspra-

- 28 - chen untereinander trafen, was ihre Aussagen ebenfalls als glaubhaft erscheinen lässt.
5.1.4. Dass die Aussagen der drei Geschädigten zum Kerngeschehen teilweise wenig
detailliert ausfielen, lässt sich darauf zurückführen, dass sie gemäss ihren konstanten
Schilderungen von den Angreifern überrascht wurden, es bis auf die Frage nach ihrer
Sympathie für den K._____ keine verbale Auseinandersetzung gab und die gewalttätige
Einwirkung nur wenige Minuten dauerte. Entscheidend ist vielmehr, dass die
übereinstimmende Darstellung des Tatgeschehens mit der Fotodokumentation der
Stadtpolizei Zürich zur Situation am Tatort und zum kör- perlichen Zustand der
Geschädigten unmittelbar nach dem angeklagten Ereignis korrespondiert (Urk. D1/5/1). Die
Aussagen zum Kerngeschehen werden sodann durch die eingeholten Arztberichte über die
erlittenen Verletzungen der drei Ge- schädigten gestützt (Urk. D1/8/5; Urk. D1/9/1+2+7;
Urk. D1/10/5), während die Angaben zu den Aktivitäten vor dem angeklagten Angriff im
Bildmaterial der Über- wachungskamera der L._____ am M._____ …, … Zürich,
Bestätigung finden (Urk. D1/5/3). 5.1.5. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die
Aussagen der Geschä- digten D._____, C._____ und B._____ insgesamt nachvollziehbar,
überzeugend und glaubhaft sind. Gestützt darauf lässt sich der angeklagte Sachverhalt im
vor- genannten Umfang (vgl. Ziff. III.5.1.1.), d.h. hinsichtlich der gewalttätigen Einwir-
kung von mehreren Angehörigen einer Gruppe von maximal 15 Personen, rechts- genügend
erstellen. 5.1.6. Die Verletzungen der Geschädigten und deren Behandlung ergeben sich aus
der Fotodokumentation der Stadtpolizei Zürich und den ärztlichen Berichten (Urk. D1/5/1
S. 4 ff.; Urk. D1/8/5; Urk. D1/9/1+2+7; Urk. D1/10/5). Diese Beweis- mittel wurden vom
Beschuldigten nicht angezweifelt bzw. in Frage gestellt. So- dann bestehen keine Hinweise,
gestützt auf welche diese Feststellungen anzu- zweifeln wären. Die Verletzungen der
Geschädigten D._____, C._____ und B._____ sind daher ebenso wie deren ärztliche
Versorgung anklagegemäss er- stellt. Es bestehen keine rechtserheblichen Zweifel daran,
dass die erstellten Ver- letzungen als unmittelbare Folge des gewaltsamen tätlichen
Übergriffs von einzel-

- 29 - nen Personen aus der erwähnten Gruppe von maximal 15 Aggressoren entstan- den.
Diesbezüglich kann ebenfalls auf die glaubhaften Schilderungen der drei Ge- schädigten
und die damit übereinstimmenden Einschätzungen in den eingeholten Arztberichten



abgestellt werden. 5.1.7. Nachfolgend ist zu prüfen, ob sich anklagegemäss erstellen lässt,
dass sich der Beschuldigte als Mitglied der Aggressoren-Gruppe an der gewaltsamen Ein-
wirkung auf die Geschädigten beteiligte. In der Anklageschrift wird ihm diesbezüg- lich
vorgeworfen, er habe einen Personenwagen der Marke Hyundai mit dem Kontrollschild
"ZH 1" gelenkt und damit mehrere Personen zur Verzweigung H._____-strasse /
I._____-strasse gefahren, wo diese hernach als Beteiligte einer grösseren Gruppe von
maximal 14 Personen gewaltsam auf die Geschädigten losgegangen seien. Nach Verübung
der Tat habe er seine Mitfahrer sodann wie- der im vorgenannten Personenwagen
mitgenommen, um diese möglichst schnell vom Tatort wegzubringen. Weiter wird dem
Beschuldigten vorgeworfen, dass seine Anwesenheit vor Ort dazu gedient habe, gegenüber
den Geschädigten phy- sische Übermacht zu demonstrieren und die Aggressoren allenfalls
tatkräftig zu unterstützen (Urk. D1/23 S. 3 f.). 5.1.8. Wie bereits die Vorinstanz und die
Parteivertreter zutreffend festgehalten haben, liegen keine direkten Beweise dafür vor, dass
der Beschuldigte im vorge- nannten Umfang (vgl. Ziff. III.5.1.7.) am
anklagegegenständlichen Vorgehen ge- gen die Geschädigten D._____, C._____ und
B._____ beteiligt war (Urk. 58 S. 11; Urk. 47 S. 2; vgl. auch Urk. 48 S. 4; Urk. 75 S. 5).
Insbesondere wird der Beschuldigte von keinem der Geschädigten als Mitglied der
Aggressoren-Gruppe belastet. Vielmehr gaben alle drei Geschädigten an, den
Beschuldigten nicht zu kennen und ihn vor der Konfrontationseinvernahme noch nie
gesehen zu haben (Urk. D1/3/2 F/A 10 ff.; Urk. D1/3/3 F/A 6, 20 f.; Urk. D1/3/4 F/A 8 ff.;
Urk. D1/3/5 F/A 6, 20 f.; Urk. D1/3/6 F/A 19 ff., 34 ff.; Urk. D1/3/7 F/A 6, 17).
Nachfolgend ist daher auf die von den Strafverfolgungsbehörden erhobenen Indi- zien
einzugehen und es ist zu prüfen, ob diese Rückschlüsse auf eine Beteiligung des
Beschuldigten an der gewaltsamen Einwirkung auf die Geschädigten im an- geklagten
Umfang erlauben.

- 30 - 5.1.9. Wie bereits einleitend erwähnt wurde, befindet sich bei den Akten ein Foto,
welches von einer unbekannten Privatperson aufgenommen wurde und drei Per-
sonenwagen in der Nähe des angeblichen Tatorts (VBZ Haltestelle "H._____- strasse")
zeigt, wobei am vordersten Fahrzeug das Kennzeichen "ZH 1" erkenn- bar ist (Beilage zu
Urk. D1/3/2; Urk. D1/5/5 Fotos 1 und 2). Es stellt sich die Frage, ob sich gestützt auf diese
Fotoaufnahme eine Verbindung zwischen dem Lenker des Personenwagens mit dem
Kennzeichen "ZH 1" und der angeklagten Tat herstellen lässt. Die Verteidigung brachte
dazu vor, es sei nicht bekannt, wann und von wem dieses Foto aufgenommen worden sei.
Dass es tatsächlich am 21. Juni 2020 um ca. 21:00 Uhr in unmittelbarer Nähe des Tatorts
entstanden sei, basiere auf einer Spekulation der Geschädigten bzw. einer Mutmassung der
Staatsanwaltschaft (Urk. 48 S. 6). Die Vorinstanz erwog, es sei der Verteidigung zwar
beizupflichten, dass das Foto kein Datum aufweise. Darauf seien jedoch drei
Personenwagen ersichtlich, die quasi mitten auf der Strasse abgestellt worden seien. Beim
hintersten Fahrzeug stehe eine Tür offen. Die Fotoaufnahme lasse sich insofern mit den
glaubhaften Aussagen der Geschädigten in Einklang brin- gen, wonach drei Fahrzeuge auf
einmal "mitten auf der Strasse" angehalten und die daraus springenden vermummten
Personen sie "quasi aus dem Nichts" ange- griffen hätten. Zudem bestünden keinerlei
Anhaltspunkte dafür, dass das Foto zu einem anderen Zeitpunkt als zur Tatzeit
aufgenommen worden sei (Urk. 58 S. 13). Diese Erwägungen der Vorinstanz sind insofern
zu relativieren, als unklar ist, in- wieweit sich die Geschädigten bei der Beschreibung der
drei Fahrzeuge und de- ren Position an der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse
auf eigene Wahrnehmungen stützten bzw. inwieweit ihre Aussagen dazu auf dem aktenkun-



digen Foto basierten. Der Geschädigte C._____ gab gegenüber der Polizei an, er habe die
Aufnahme der drei Personenwagen von einer ihm unbekannten Frau kurz nach dem
angeklagten Vorfall per Airdrop auf sein Mobiltelefon übertragen erhalten (Urk. D1/1/2 S.
5). Folglich hatten die Geschädigten bis zu ihren jeweili- gen polizeilichen Einvernahmen
Gelegenheit, das Foto anzusehen und genau zu studieren. Vor diesem Hintergrund erscheint
es naheliegend, dass es mit den Aussagen der Geschädigten zu den drei Fahrzeugen, aus
denen die Aggressoren

- 31 - ausgestiegen seien, in Einklang steht (vgl. dazu (vgl. Urk. D1/3/1 F/A 4; Urk. D1/3/2
F/A 19 ff., 32 f.; Urk. D1/3/3 F/A 13, 42 f.; Urk. D1/3/4 F/A 16; Urk. D1/3/5 F/A 13, 42 ff.;
Urk. D1/3/6 F/A 7, 23 f., 38 ff.; Urk. D1/3/7 F/A 13, 25 f., 30). Der Verteidigung ist
insofern zuzustimmen, dass der Beweiswert des Fotos dadurch eingeschränkt wird, dass
keine Metadaten wie insbesondere das Datum und die Uhrzeit der Entstehung bekannt sind.
Aus dem Foto selbst lassen sich keine Rückschlüsse auf den Entstehungszeitpunkt ziehen.
Hinzu kommt, dass die Identität der Person, welche das Foto aufnahm, nicht ermittelt
werden konnte und damit ebenfalls unbekannt blieb. Folglich war es nicht möglich, im
Rahmen des Vorverfahrens nähere Informationen zur Entstehung der Fotoaufnahme zu
erhe- ben. Allerdings kann das Foto durchaus als Indiz dafür herangezogen werden, dass
der Beschuldigte im Tatzeitpunkt am Deliktsort anwesend war. Die vom Geschä- digten
C._____ geschilderten Umstände, unter denen er das Foto übermittelt er- hielt, erscheinen
glaubhaft und sprechen dafür, dass das Foto tatsächlich wäh- rend des vorliegend zu
beurteilenden Übergriffs auf die Geschädigten unweit der VBZ Haltestelle
"H._____-strasse" aufgenommen wurde und dazu beitragen sollte, zumindest einen Teil der
Täter anhand des Kennzeichens "ZH 1" ermitteln zu können (Urk. D1/1/2 S. 5; vgl. auch
Urk. D13/2 F/A 19 ff.). Es lässt sich nicht plausibel erklären, aus welchem anderen Grund
eine unbekannte Person dem Geschädigten C._____ ein Foto übermitteln sollte, welches
drei Personenwagen zeigt, die in unmittelbarer Nähe des Tatorts teils auf dem Trottoir und
teils mitten auf der Fahrbahn bei der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse stehen.
Entsprechend bestehen keine Anhaltspunkte für die bloss theoretische Annahme, dass das
Foto nicht zur Tatzeit entstand. Mit der Vorinstanz lässt die Aufnahme folglich den Schluss
zu, dass zwischen dem Lenker des Personenwagens mit dem Kennzeichen "ZH 1" und der
angeklagten Tat ein Zusammenhang besteht, auch wenn sich dieser nicht direkt aus dem
Foto selbst ergibt. 5.1.10. Bei den Akten befinden sich weiter Videoaufzeichnungen einer
Überwa- chungskamera der L._____ am M._____ …, … Zürich, vom 21. Juni 2020 (Urk.
D1/5/7). Daraus wurden Standbilder erstellt, denen sich entnehmen lässt,

- 32 - dass der schwarze Personenwagen mit dem Kennzeichen "ZH 1", welcher bereits am
Tatort auffiel, um ca. 20:21 Uhr auf das Areal der L._____ einbog, dort kurz hielt und um
20:22 Uhr wieder wegfuhr (Urk. D1/5/2; vgl. auch Urk. D1/5/4 S. 1 f.). Anders als auf dem
aktenkundigen Foto der unbekannten Privatperson (Beilage zu Urk. D1/3/2; Urk. D1/5/5
Fotos 1 und 2) sind auf den Videoaufzeichnungen bzw. den erstellten Standbildern zwei
Insassen ersichtlich, nämlich der Lenker und dessen Beifahrer. Fraglich ist, ob der
Beschuldigte anhand dieses Bildmateri- als als Lenker des Personenwagens mit dem
Kennzeichen "ZH 1" identifiziert werden kann, was die Verteidigung in Abrede stellt (Urk.
75 S. 6; vgl. bereits Urk. 48 S. 5). 5.1.11. Das Forensische Institut Zürich erklärte auf
entsprechende Anfrage der Staatsanwaltschaft, dass die digitalen Videodateien der
Überwachungskamera der L._____ und das vom D._____ zu den Akten gereichte Foto von
drei Fahrzeu- gen unweit des Tatorts von ungenügender Bildqualität seien, weshalb eine



Identi- fikation des Lenkers des Personenwagens mit dem Kennzeichen "ZH 1" anhand
individueller Einzelmerkmale nicht erfolgsversprechend vorgenommen werden könne (Urk.
D1/5/17). Die Vorinstanz hat jedoch ausführlich und überzeugend dargelegt, dass
verschiedene objektive Umstände dafür sprechen, dass der Be- schuldigte regelmässiger
Lenker des Personenwagens mit dem Kennzeichen "ZH 1" ist (Urk. 58 S. 15 f.). Den
entsprechenden Erwägungen bleibt nichts hinzuzufü- gen (Art. 82 Abs. 4 StPO). Für die
Beurteilung der Frage, ob der Beschuldigte das genannte Fahrzeug auch am 21. Juni 2020
zur L._____ und hernach zur Verzwei- gung H._____-strasse / I._____-strasse lenkte,
stellte die Vorinstanz auf das Si- gnalement der Person im Fahrersitz ab und verglich deren
Haaransatz und Klei- dung mit den entsprechenden Merkmalen des Beschuldigten und
Kleidungsstü- cken, die anlässlich einer Hausdurchsuchung an seinem Wohnort
sichergestellt wurden. Auch auf diese zutreffenden und überzeugenden Erwägungen kann
voll- umfänglich verwiesen werden (Urk. 58 S. 16 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Es ist noch-
mals hervorzuheben, dass das sichergestellte Bildmaterial zwar keine eindeutige
Identifikation des Lenkers des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen "ZH 1" zulässt. Dennoch ist
festzuhalten, dass dessen markanter und deutlich erkennbarer Haar- ansatz grosse
Ähnlichkeiten mit demjenigen des Beschuldigten aufweist, was zu-

- 33 - mindest ansatzweise auch die Verteidigung anerkennt (vgl. Urk. 48 S. 5). Weiter ist
auffällig, dass das T-Shirt, welches der Fahrzeuglenker trug, als er den Personenwagen mit
dem Kennzeichen "ZH 1" zur L._____ lenkte, das gleiche Muster aufweist, wie dasje- nige,
das der Beschuldigte auf einem Foto trägt, welches er mit seiner Handyka- mera
aufgenommen und abgespeichert hatte (vgl. Urk. D1/5/6; Urk. D1/5/14 Fo- tos 1, 2
spiegelverkehrt und Foto 4). Zudem konnte bei der Hausdurchsuchung am 4. August 2020
in der Wohnung des Beschuldigten eine schwarze Sonnen- brille sichergestellt werden, bei
welcher es sich um ein ähnliches Modell handelt wie derjenigen, die der Lenker des
vorgenannten Fahrzeugs am 21. Juni 2020 um ca. 20:21 Uhr trug (Urk. D1/5/4 Fotos 1-3;
Urk. D1/5/9 Foto 1; Urk. D1/14/4+5). Der Verteidigung ist zwar zuzustimmen, dass es sich
bei T-Shirts der Marke Ree- bok und schwarzen Sonnenbrillen um Massenware handelt, die
eine Vielzahl von Personen auch in dieser Kombination besitzt. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass der Beschuldigte – wie soeben ausgeführt wurde – auch aufgrund
seines markanten Haaransatzes als Lenker des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen "ZH 1" in
Frage kommt. Zwar ist es nicht auszuschliessen, dass eine andere Person als der
Beschuldigte mit einem ähnlich verlaufenden Haaransatz, demselben T-Shirt der Marke
Reebok und einer dunklen Sonnenbrille am 21. Juni 2020 um ca. 20:21 Uhr bei der L._____
in Zürich N._____ vorfuhr. Allerdings erscheint diese Mög- lichkeit vor dem Hintergrund,
dass der Personenwagen mit dem Kennzeichen "ZH 1" auf den Vater des Beschuldigten
eingelöst war und feststeht, dass auch der Beschuldigte dieses Fahrzeug regelmässig lenkte,
als bloss theoretisch. Insge- samt liegt deshalb der Schluss nahe, dass der Beschuldigte am
21. Juni 2020 um ca. 20:21 Uhr den Personenwagen mit dem Kennzeichen "ZH 1" zur
L._____ lenkte. Auf dem von einer unbekannten Drittperson aufgenommenen Foto des
vorge- nannten Fahrzeugs an der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse ist kein
Lenker ersichtlich. Der Fahrersitz ist leer (Beilage zu Urk. D1/3/2; Urk. D1/5/5 Fotos 1 und
2). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass es innert der kurzen Zeitspanne von
40 Minuten zwischen dem Stopp an der L._____ und dem gewaltsamen Übergriff auf die
Geschädigten zu einem Wechsel des Fahrzeuglen-



- 34 - kers kam. Folglich sprechen die vorstehend dargelegten objektiven Umstände da- für,
dass der Beschuldigte das von ihm regelmässig gelenkte Fahrzeug von der L._____ zur
nahegelegenen VBZ Haltestelle "H._____-strasse" steuerte. 5.1.12. Anhand der erhobenen
Beweismittel lässt sich allerdings nicht nachvollzie- hen, wie es zum Aufeinandertreffen
zwischen den Geschädigten und den Insas- sen des Personenwagens mit dem Kennzeichen
"ZH 1" am Tatort kam. So ergibt sich aus den sichergestellten Videoaufzeichnungen einer
(weiteren) Überwa- chungskamera der L._____ am M._____ bzw. den erstellten
Standbildern ledig- lich, dass sich die Geschädigten im Zeitraum zwischen 20:38 Uhr und
ca. 20:40 Uhr auf dem Areal der L._____ aufhielten, d.h. zu einem Zeitpunkt, als das vom
Beschuldigten gelenkte Fahrzeug bereits wieder davongefahren war. Entspre- chend ist
nicht dokumentiert, dass die Geschädigten und der Beschuldigte sowie dessen Mitfahrer
gleichzeitig an der L._____ waren bzw. sich bereits dort begeg- neten, woraus allenfalls
hätte geschlossen werden können, dass die Insassen des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen
"ZH 1" den Geschädigten zur VBZ Haltestelle "H._____-strasse" folgten zwecks Verübung
des angeklagten gewaltsamen Über- griffs. 5.1.13. Mit Verfügung vom 5. November 2020
genehmigte das Zwangsmassnah- mengericht am Obergericht des Kantons Zürich auf
entsprechendes Gesuch die Anordnung der Staatsanwaltschaft betreffend rückwirkende
Überwachung der Rufnummer 2, welche damals auf den Beschuldigten registriert war (Urk.
13/3+4; vgl. auch Urk. D1/5/15). Die Auswertung der erhobenen Randdaten durch die
Stadtpolizei Zürich ergab, dass sich das Mobiltelefon mit der Rufnummer des Be-
schuldigten am 21. Juni 2020 um 21:06 Uhr bei der Mobilfunkantenne "O._____- strasse;
Überführung; … Zürich" einloggte. Gemäss der Mobilfunkantennen-Ver- messungskarte
versorgt diese Antenne von ihrem Standort in Zürich-P._____ aus das Gebiet von
Zürich-N._____ auf der gegenüberliegenden Seeseite (Beam 230º). Folglich ist davon
auszugehen, dass sich der Benutzer des Mobiltelefons mit der Rufnummer 2 zur Tatzeit in
der Umgebung von N._____ aufgehalten habe (vgl. Urk. D1/13/5 S. 4 f.). Die Verteidigung
stellt nicht in Abrede, dass sich das Mobiltelefon des Beschuldigten am 21. Juni 2020
wenige Minuten nach 21:00 Uhr

- 35 - bei der Mobilfunkantenne "O._____-strasse; Überführung; … Zürich" eingeloggt
habe, welche Antenne gemäss Vermessungskarte auch das Gebiet von ganz Zü-
rich-N._____ abdecke. Sie wendet jedoch ein, das Versorgungsgebiet der Mobil-
funkantenne sei derart gross, dass gestützt darauf nicht rechtsgenügend erstellt werden
könne, dass sich der Beschuldigte bzw. sein Mobiltelefon zum Tatzeit- punkt an der VBZ
Haltestelle "H._____-strasse" befunden habe (Urk. 48 S. 7; Urk. 75 S. 6 f.). Die Vorinstanz
hat sich mit diesem Einwand der Verteidigung zu- treffend und überzeugend
auseinandergesetzt. Den entsprechenden Erwägungen bleibt nichts hinzuzufügen, weshalb
vollumfänglich darauf verwiesen werden kann (Urk. 58 S. 17 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Es ist
lediglich nochmals hervorzuheben, dass nicht nur das Mobiltelefon des Beschuldigten zur
Tatzeit im Gebiet von Zü- rich-N._____ benutzt wurde. So lässt sich den sichergestellten
Videoaufzeichnun- gen bzw. den Standbildern einer Überwachungskamera der L._____ am
M._____ …, … Zürich, vom 21. Juni 2020 entnehmen, dass der regelmässig vom Beschul-
digten gelenkte Personenwagen mit dem Kennzeichen "ZH 1" um ca. 20:21 Uhr, d.h. rund
40 Minuten vor Verübung der angeklagten Tat, für kurze Zeit auf dem Areal der L._____
hielt und anschliessend wieder davonfuhr (Urk. D1/5/2+7; vgl. auch Urk. D1/5/4 S. 1 f.).
Dass sowohl sein Mobiltelefon als auch das von ihm mit- benutzte Fahrzeug ausgerechnet
zur Tatzeit bzw. kurz davor von einer anderen Person verwendet wurden, machte der
Beschuldigte nicht geltend. Es bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme



eines solchen Zufalls, insbeson- dere nachdem vorstehend ausgeführt wurde, dass das
Erscheinungsbild des Fahrzeuglenkers an der L._____ Ähnlichkeiten mit dem markanten
Haaransatz des Beschuldigten und Kleidungsstücken aufweist, die anlässlich einer Haus-
durchsuchung an seinem Wohnort sichergestellt wurden (vgl. Ziff. III.5.1.11.). Der
Verteidigung ist zwar zuzustimmen, dass die Auswertung der rückwirkenden Randdaten
betreffend die Rufnummer 2 nicht zu beweisen vermag, dass sich der Beschuldigte zur
Tatzeit an der VBZ Haltestelle "H._____-strasse" befand. Aller- dings deutet der eruierte
Standort seines Mobiltelefons im Gebiet von Zürich- N._____, d.h. in der unmittelbaren
Umgebung des Tatorts, stark darauf hin, insbe- sondere in der Gesamtschau mit dem Foto
des von ihm regelmässig gelenkten Fahrzeugs mit dem Kennzeichen "ZH 1" an der
Verzweigung H._____-strasse /

- 36 - I._____-strasse. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die erhobenen Daten nicht
belegen, dass er sich zur Tatzeit gar nicht am Tatort hätte befinden können. Aus der
rückwirkenden Teilnehmeridentifikation ergibt sich folglich kein Alibi des Be- schuldigten.
5.1.14. Bei der Auswertung von weiteren Daten auf dem Mobiltelefon des Be- schuldigten
wurde festgestellt, dass er am Tattag um 23:43 Uhr eine Nachricht mit dem Inhalt: "wiso
hesch den du das bild vom ahwohner" über den Messenger- Dienst Telegram an eine Person
namens "Q._____" verschickt und zu einem spä- teren Zeitpunkt gelöscht hatte (Urk.
D1/6/2; Urk. D1/1/4 S. 7). Die Vorinstanz hielt zu Recht fest, dass der Empfänger, der
Inhalt und der Zeitpunkt des Versands dieser Nachricht Fragen aufwirft (Urk. 58 S. 19).
Zwar ist der Verteidigung inso- fern zuzustimmen, dass unklar ist, auf welches Foto bzw.
Bild der Beschuldigte Bezug nahm. Die Auswertung seines Mobiltelefons gab dazu
keinerlei Aufschluss. Vor diesem Hintergrund erscheint der Beweiswert der vorstehenden
Nachricht von vornherein gering. Die Vorinstanz ging davon aus, dass es sich um das ak-
tenkundige Foto von drei Personenwagen an der Verzweigung H._____-strasse /
I._____-strasse handeln müsse (Urk. 58 S. 19). Der Geschädigte C._____ er- wähnte zwar
nicht, dass er dieses Foto, welches er von einer unbekannten Frau per Airdrop zugeschickt
erhalten habe, neben dem Geschädigten D._____ auch weiteren Personen mittels Snapchat
übermittelt habe (Urk. D1/1/2 S. 5). Nicht be- kannt ist zudem, ob der Geschädigte D._____
das Foto nach Empfang in seinem Kollegenkreis weiter verbreitete. Es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, dass die Ge- schädigten C._____ und/oder D._____ das Foto der
unbekannten Privatperson einem weiteren Empfängerkreis zur Verfügung stellten, allenfalls
um nähere Infor- mationen zur Identität ihrer Angreifer zu erhalten. Dafür spricht, dass die
vorlie- gend zu beurteilende Tat vom 21. Juni 2020 offenbar im Zusammenhang mit riva-
lisierenden Fan-Gruppierungen um die beiden Fussballvereine J._____ ("J'._____") und
K._____ ("K'._____") steht (vgl. dazu nachfolgend Ziff. III.5.1.16. und Urk. 58 S. 20 f.).
Unter diesen Umständen ist es durchaus möglich, dass der Chatpartner namens "Q._____"
Zugriff auf dieses Foto erhielt und es dem Be- schuldigten zur Kenntnis brachte. Zwar
liesse sich die Formulierung der Nachricht und der Zeitpunkt ihres Versands theoretisch
auch anders erklären. Gerade aber

- 37 - vor dem Hintergrund, dass die Textnachricht nur wenige Stunden nach dem An- griff
auf die Geschädigten über den Messenger-Dienst Telegram versandt wurde und darin
ausdrücklich auf ein "bild vom ahwohner" Bezug genommen wird, liegt mit der Vorinstanz
der Schluss nahe, dass damit das von einer unbekannten Per- son aufgenommene und
anschliessend an den Geschädigten C._____ übermit- telte Foto von drei Personenwagen an
der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse gemeint war. Für den Fall der



Annahme, dass sich die Nachricht des Beschuldigten tatsächlich auf das Foto der drei
Personenwagen an der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse bezieht, brachte die
Verteidigung vor, dass das zum Ausdruck ge- brachte Interesse keine Beteiligung des
Beschuldigten an der angeklagten Tat be- lege (Urk. 48 S. 7). Dieser Einwand ist zwar
theoretisch zutreffend. Dennoch lässt die Formulierung der Nachricht bzw. der Frage: "wiso
hesch den du das bild vom ahwohner", darauf schliessen, dass der Beschuldigte wusste, was
für eine Situa- tion auf dem Foto abgebildet war bzw. welches der Hintergrund für dessen
Ent- stehung war. Entsprechend erkundigte er sich bei seinem Chatpartner nur da- nach, wie
er an dieses Foto gelangt sei und nicht auch danach, was das darauf Abgebildete zu
bedeuten habe. Zusammen mit der zeitlichen Nähe des Nachrich- tenversands zur
Tatbegehung und dem Umstand, dass der Beschuldigte die Nachricht an die Person namens
"Q._____" löschte, liegt der Verdacht nahe, dass er Kenntnis vom gewaltsamen Übergriff
auf die drei Geschädigten an der VBZ Haltestelle "H._____-strasse" hatte. Anlässlich der
Berufungsverhandlung führte die Verteidigung hierzu aus, dass es auf der Hand liege, dass
der Beschuldigte eine gewisse Nähe zur J._____-Fanszene aufweise und mit dem
Fussballverein sowie dessen Anhängern sympathisiere. Nachdem gerade in der Fanszene
eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Anhängern eines rivalisierenden Fussball- vereins
schnell die Runde mache, liege es durchaus nahe, dass der Beschuldigte von anderen
J._____-Fans noch am 21. Juni 2020 vom Angriff auf die Geschädig- ten erfahren und sich
daraufhin bei "Q._____" erkundigt habe, wie es zu dem Bild des Anwohners gekommen sei
(Urk. 75 S. 7 f.). Auch dieses Vorbringen der Ver- teidigung ist nicht unplausibel.
Vorstehend wurde jedoch dargelegt, dass davon auszugehen ist, dass sich der Beschuldigte
zur Tatzeit im Gebiet von Zürich-

- 38 - N._____ aufhielt, zumal sein Mobiltelefon in das dortige Mobilfunknetz eingeloggt
war und das von ihm regelmässig genutzte Fahrzeug mit dem Kennzeichen "ZH 1" rund 40
Minuten zuvor an der L._____ am M._____ gehalten hatte. Dies lässt darauf schliessen,
dass die Kenntnis des Beschuldigten von der angeklagten Tat auf seine Anwesenheit am
Tatort und seine Tatbeteiligung zurückzuführen ist. 5.1.15. Die Auswertung des
Mobiltelefons des Beschuldigten ergab zudem, dass er am 22. Juni 2020, d.h. am Tag nach
dem angeklagten Vorfall, die Internetseite "polizeiticker.ch" besucht hatte (Urk. D1/6/2;
vgl. auch Urk. D1/1/4 S. 7). Dort wer- den u.a. Zeugenaufrufe und Fahndungen
aufgeschaltet, um über aktuelle Polizei- einsätze, Kriminalität und Unfälle zu informieren.
Die Verteidigung argumentierte, der Beschuldigte habe aus zig Gründen ein Interesse an
dieser Internetseite ge- habt haben können, beispielsweise weil er von einer
Auseinandersetzung zwi- schen J._____- und K._____-Fangruppen erfahren habe und sich
darüber habe informieren wollen oder weil er sich für die aktuelle Verkehrslage interessiert
habe (Urk. 75 S. 8; vgl. bereits Urk. 48 S. 8). Auch dieser Einwand ist zumindest theo-
retisch durchaus berechtigt. Mit der Vorinstanz ist jedoch zu entgegnen, dass sich der
Beschuldigte persönlich nicht dazu äusserte, weshalb er am 22. Juni 2020 die Internetseite
"polizeiticker.ch" abrief. Vor dem Hintergrund der vorstehend darge- legten Indizienlage
sowie der Tatsache, dass der Aufruf dieser Internetseite am Tag nach dem Angriff auf die
Geschädigten erfolgte, drängt sich vielmehr der Schluss auf, dass der Beschuldigte
Kenntnis hatte vom tags zuvor verübten ge- waltsamen Übergriff auf die Geschädigten und
in Erfahrung bringen wollte, ob diesbezüglich bereits polizeiliche Ermittlungen
aufgenommen worden waren. Wie soeben erwogen wurde, liegt der Schluss nahe, dass
seine Kenntnis von diesem Übergriff auf seine Anwesenheit am Tatort und seine
Tatbeteiligung zurückzufüh- ren ist. Zudem ist davon auszugehen, dass er im Zeitpunkt des



Abrufs der Inter- netseite "polizeiticker.ch" von der Existenz eines Fotos wusste, auf
welchem das von ihm regelmässig gelenkte Fahrzeug mit dem Kennzeichen "ZH 1" neben
zwei weiteren Personenwagen an der Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse zu
sehen ist (vgl. Ziff. III.5.1.14.). Insofern lässt sich der Besuch der Internetseite nicht mit
einem allgemeinen Interesse des Beschuldigten an einer tätlichen Aus- einandersetzung
zwischen J._____- und K._____-Fans erklären, von welcher er

- 39 - über Drittpersonen erfahren habe. Vielmehr deutet auch dieses Indiz auf seine
Anwesenheit vor Ort und seine Beteiligung an der vorliegend zu beurteilenden Tat vom 21.
Juni 2020 hin. 5.1.16. Die Geschädigten gingen davon aus, dass ihre Angreifer Fans des
Fuss- ballvereins J._____ gewesen seien, weil eine Person aus der Gruppe sie unmittel- bar
vor der gewaltsamen Einwirkung danach gefragt habe, ob sie K._____-Fans seien (Urk.
D1/3/1 F/A 4; Urk. D1/3/2 F/A 12, 23, 26; Urk. D1/3/3 F/A 13, 16 f., 23 f.; Urk. D1/3/4 F/A
6, 17; Urk. D1/3/5 F/A 24 ff.; Urk. D1/3/6 F/A 7, 25 f.). Die Vorin-stanz hat ausführlich
und zutreffend unter Hinweis auf die entsprechenden Beweismittel dargelegt, dass der
Beschuldigte einer Fan-Gruppierung um den J._____ angehört (Urk. 58 S. 20 f.). Diesen
Erwägungen bleibt nichts hinzuzufü- gen, weshalb vollumfänglich darauf verwiesen
werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Verteidigung brachte anlässlich der
Berufungsverhandlung vor, dass der Be- schuldigte nicht in Abrede stelle, mit dem
Fussballverein J._____ zu sympathisie- ren und sich in entsprechenden Fankreisen zu
bewegen. Eine Nähe zu gewaltbe- reiten Gruppierungen oder eine gewisse Gewaltaffinität
könne ihm deshalb aber nicht angelastet werden, zumal hierzu keinerlei Nachweise
vorlägen (Urk. 75 S. 9). Dieser Einwand der Verteidigung ist durchaus zutreffend, schliesst
jedoch die angeklagte Beteiligung des Beschuldigten am gewaltsamen Übergriff auf die
Geschädigten nicht per se aus. 5.1.17. Der Beschuldigte verweigerte in der Untersuchung
und im gerichtlichen Verfahren beider Instanzen jegliche Aussagen zur Sache (Urk.
D1/2/1-2; Urk. D2/3/1; Prot. I S. 10 ff.; Prot. II S. 8 f.). Zu den zahlreichen und gewichtigen
Indizien, welche für seine Beteiligung am tätlichen Übergriff auf die drei Geschä- digten
sprechen, machte er insofern keinerlei Angaben, die seiner Entlastung hät- ten dienen
können. Dem Beschuldigten steht es jedoch selbstverständlich völlig frei, inwiefern er sich
zur Sache äussert, und zwar sowohl hinsichtlich potentiell be- als auch entlastender
Tatsachen. Es darf dem Beschuldigten nicht zum Nach- teil gereichen, dass er den
Strafverfolgungsbehörden, die eine gewaltsame Aus- einandersetzung zwischen
rivalisierenden Fangruppierungen des J._____ und des K._____ am Abend des 21. Juni
2020 untersuchten, aufgrund seiner Sympa-
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Fankreisen mit einer gewissen Skepsis gegenübertrat und es bevorzugte, in die- sem
Strafverfahren keine Aussagen zu machen (Urk. 75 S. 10). Bei dieser Aus- gangslage, d.h.
mangels eigener Angaben des Beschuldigten konnten allerdings die von der Verteidigung
vorgebrachten möglichen Erklärungen zu den belasten- den Umständen nicht verifiziert,
sondern lediglich einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Plausibilität unterzogen werden unter
Berücksichtigung der gesamten Indizi- enlage. 5.1.18. Wie die Vorinstanz zutreffend
festgehalten hat (vgl. Urk. 58 S. 23, 25), ver- mögen die belastenden Indizien isoliert
betrachtet nicht zu beweisen, dass der Beschuldigte im angeklagten Umfang am
gewaltsamen Übergriff zum Nachteil der drei Geschädigten beteiligt war. Vielmehr lassen
sie – wie vorstehend dargelegt wurde – jeweils Interpretationsspielraum offen und deuten
somit nur mit einer ge- wissen Wahrscheinlichkeit auf eine Tatbeteiligung des



Beschuldigten hin. In ihrer Gesamtheit erzeugen die einzelnen Indizien jedoch ein
überzeugendes, schlüssi- ges und in sich stimmiges Bild, sodass keine rechtserheblichen
Zweifel an der Verwirklichung des angeklagten Sachverhalts mehr bestehen bleiben.
Angesichts der auffälligen Häufung von belastenden Umständen kann nicht mehr von
blossen Zufällen ausgegangen werden, sondern ist daraus ohne unüberwindliche Zweifel zu
schliessen, dass der Beschuldigte in die Tat vom 21. Juni 2020 im angeklagten Umfang
involviert war. Für die Anwendung des Grundsatzes "in dubio pro reo" (Art. 10 Abs. 3
StPO) besteht bei diesem Ergebnis der objektiven Beweiswürdi- gung kein Raum. Folglich
ist anklagegemäss erstellt, dass der Beschuldigte am 21. Juni 2020 gegen 21:00 Uhr den
Personenwagen der Marke Hyundai mit dem Kontrollschild "ZH 1" lenkte und damit
mehrere Personen zur Verzweigung H._____-strasse / I._____-strasse fuhr, wo diese
hernach als Beteiligte einer grösseren Gruppe von maximal 14 Personen gewaltsam auf die
Geschädigten losgingen. Während der Verübung dieser Tat war der Beschuldigte vor Ort
anwe- send. Danach nahm er seine Mitfahrer wieder im genannten Personenwagen mit, um
diese möglichst schnell vom Tatort wegzubringen.

- 41 - 5.1.19. Aufgrund der äusseren Umstände der Tat bestehen keine rechtserhebli- chen
Zweifel daran, dass der Beschuldigte als Lenker des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen "ZH
1" zumindest mit der Möglichkeit rechnete, dass seine Mitfahrer und die Insassen von zwei
weiteren Personenwagen, die hinter ihm zur Verzwei- gung H._____-strasse /
I._____strasse fuhren, gewaltsam gegen die an der nahe- gelegenen VBZ Haltestelle
wartenden Geschädigten vorgehen und diese verlet- zen könnten. Dennoch hielt er an, stieg
mit mindestens einem seiner Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus und begab sich zusammen
mit weiteren Personen aus den zwei anderen Autos in Richtung der Geschädigten. Damit
brachte er zum Ausdruck, dass er die Umsetzung des Vorhabens der Gruppe insgesamt in
Kauf nahm. Durch seine Anwesenheit unmittelbar am Tatort bekam er mit, dass ein- zelne
Personen aus der Gruppe, zu welcher auch er zählte, die Geschädigten tat- sächlich mit
Faustschlägen, Fusstritten und Kicks verletzten, was er zumindest billigte. So machte er
nicht geltend, dass er die Personen, mit welchen er unter- wegs war, von ihrem Vorhaben
habe abbringen wollen und deshalb aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und in Richtung
VBZ Haltestelle mitgegangen sei. Auch aus den Akten ergeben sich keinerlei Hinweise auf
eine Intervention bzw. ein Ein- greifen des Beschuldigten, woraus abgeleitet werden
könnte, dass er die gewalt- tätige Einwirkung auf die drei Geschädigten nicht billigte.
Indem er seine Mitfahrer nach Verübung der angeklagten Tat wieder mitnahm,
manifestierte er sodann sei- nen Willen, sie vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen und
ihr Vorgehen auf diese Weise zu unterstützen. Damit ist der angeklagte Sachverhalt auch in
sub- jektiver Hinsicht erstellt (vgl. Urk. D1/23 S. 3 f.). 5.2. Vorfall vom 25. Oktober 2019
(Sachbeschädigung zum Nachteil der E._____ AG) 5.2.1. Gestützt auf die
Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras im G._____ lässt sich der angeklagte
Sachverhalt in objektiver Hinsicht ohne Weite- res erstellen (vgl. Urk. D1/23 S. 5). Der
Beschuldigte wurde nicht nur durch Ange- hörige der Polizei, sondern auch durch die
Vorinstanz als jene Person identifiziert, deren Kopf in der Fotodokumentation rot umkreist
ist (vgl. Urk. 58 S. 26 f.). Auch das hiesige Gericht ist aufgrund der eigenen Wahrnehmung
anlässlich der Beru-

- 42 - fungsverhandlung der klaren Überzeugung, dass es sich bei jener Person im Vi- deo
bzw. den erstellten Standbildern um den Beschuldigten handelt. Wie die Vor- instanz
sodann zu Recht festhält, ergibt sich aus dem erhobenen Bildmaterial ohne Weiteres, wie



der Beschuldigte am 25. Oktober 2019 im G._____ zwei Mal mit Papier in den Händen "in
das Bild kommt", in Richtung des bereits bestehen- den Feuers läuft, das Papier in das
Feuer wirft und sich zurück an seinen Platz begibt (Urk. D2/4/1 Fotos 1-10; Urk. D2/4/3).
Die Beschädigung der Klappstühle im G._____ lässt sich überdies gestützt auf ein in den
Untersuchungsakten be- findliches Foto erstellen (Urk. D2/4/2). 5.2.2. Die Höhe des
entstandenen Sachschadens ist in der Anklageschrift ge- stützt auf die Angaben der
Privatklägerin mit Fr. 1'800.– beziffert (Urk. D1/23 S. 5; vgl. Urk. D2/1/1 S. 3 f.). Aus dem
vorgenannten Foto der Situation am Tatort nach Verübung der angeklagten
Sachbeschädigung ergibt sich, dass mehrere der roten Plastik-Klappstühle des G._____
aufgrund des Feuers teilweise stark in Mitleiden- schaft gezogen wurden. Eine Reparatur
der betroffenen Klappstühle war beim Ausmass der dokumentierten Beschädigung nicht
mehr angezeigt, sofern eine solche überhaupt noch möglich gewesen wäre. Die von der
Privatklägerin bezif- ferten Kosten für den Ersatz von 12 Klappstühlen erscheinen mit Fr.
1'800.– (ent- sprechend Fr. 150.– pro Stuhl) ohne Weiteres nachvollziehbar und
angemessen, womit auch die Höhe des Sachschadens anklagegemäss erstellt ist. 5.2.3. Es
bestehen keine rechtserheblichen Zweifel daran, dass der Beschuldigte wusste, dass er
durch sein Vorgehen das im G._____ von einer anderen Person entfachte Feuer aufrecht
erhielt und auf diese Weise dazu beitrug, die Plastik- Klappstühle zu beschädigen und einen
nicht unerheblichen Sachschaden zu ver- ursachen, was er zumindest in Kauf nahm. Der
angeklagte Sachverhalt ist folglich auch in subjektiver Hinsicht erstellt (vgl. Urk. D1/23 S.
5). IV. Rechtliche Würdigung Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz ist zutreffend und
wurde von der Vertei- digung zu Recht nicht kritisiert oder in Frage gestellt. Es besteht
folglich kein An- lass zu weiterführenden Erwägungen, sondern es kann vollumfänglich auf
die kor-
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werden (Urk. 58 S. 28 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte ist demzufolge auch in
zweiter Instanz des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB, der Sachbeschädigung im Sinne
von Art. 144 Abs. 1 StGB so- wie des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von
Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. d und Art. 5 Abs. 2 lit. b WG
schuldig zu spre- chen. V. Widerruf 1. Die zur Anklage gebrachten Taten fallen in die mit
Strafbefehl der Staats- anwaltschaft See/Oberland vom 5. Februar 2018 angesetzte
Probezeit (Urk. 61). Damit ist über den Widerruf des bedingten Strafvollzugs der damals
ausgespro- chenen Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 100.– zu entscheiden. 2. Die
Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen zu Art. 46 Abs. 1 und 2 StGB im angefochtenen
Urteil zutreffend dargelegt, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen einleitend
verwiesen werden kann (Urk. 58 S. 42 f.). Präzisierend ist festzuhalten, dass eine bedingte
Strafe oder der bedingte Teil einer Strafe nur zu widerrufen ist, wenn von einer negativen
Einschätzung der Bewährungsaus- sichten auszugehen ist, d.h. aufgrund der erneuten
Straffälligkeit eine eigentliche Schlechtprognose besteht. Die Prüfung der
Bewährungsaussichten des Beschul- digten ist anhand einer Gesamtwürdigung aller
wesentlichen Umstände vorzuneh- men. Dabei ist in die Beurteilung der
Bewährungsaussichten auch miteinzubezie- hen, ob die neue Strafe bedingt oder unbedingt
ausgesprochen wird (BGE 134 IV 140 E. 4.3 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_355/2021
vom 22. März 2023 E. 2.3.1; 6B_501/2022 vom 16. November 2022 E. 4.1; 6B_223/2021
vom 27. April 2022 E. 2.2.2 und E. 2.3.1; 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 3.3; je mit
Hinweisen). 3. Der Beschuldigte hat zwei Vorstrafen erwirkt (Urk. 72). So wurde er mit
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 29. Juni 2016 we- gen
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- 44 - schuldig gesprochen und mit einer bedingten Geldstrafe sowie mit einer Busse
bestraft. Innert der festgesetzten Probezeit von 2 Jahren wurde der Beschuldigte erneut
straffällig: Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5. Fe- bruar 2018
wurde er wegen Vergehens gegen das Waffengesetz und Übertretung des
Betäubungsmittelgesetzes zu einer bedingten Geldstrafe sowie zu einer Busse verurteilt. Bei
der Einschätzung der Bewährungsaussichten ist zunächst zu berücksichtigen, dass der
Beschuldigte mit den Taten, die Gegenstand dieses Strafverfahrens bilden, gleich mehrfach
während der mit vorgenanntem Strafbe- fehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5.
Februar 2018 angesetzten Pro- bezeit delinquierte. Hinzu kommt, dass er hinsichtlich des
Vergehens gegen das Waffengesetz bereits einschlägig vorbestraft ist, was eine gewisse
Uneinsichtig- keit indiziert, auch wenn die frühere Verurteilung eine andere Waffe
(Quarzsand- handschuh) betrifft (vgl. Urk. 1/7 in den beigezogenen Akten der
Untersuchung der Staatsanwaltschaft See/Oberland Nr. C-1/2017/10040934). Mit der
Beteili- gung an einem Angriff im Sinne von Art. 134 StGB und der Sachbeschädigung im
Sinne von Art. 144 StGB richtete sich der Beschuldigte erstmals direkt gegen die
geschützten Rechtsgüter von Dritten. Insofern lassen die im vorliegenden Verfah- ren zu
beurteilenden Straftaten eine gewisse Aggravierung in seinem deliktischen Verhalten
erkennen, nachdem er sich in der Vergangenheit mit dem erwähnten Vergehen gegen das
Waffengesetz und mit zwei Übertretungen des Strassenver- kehrs- bzw. des
Betäubungsmittelgesetzes eher geringfügige Straftaten zuschul- den kommen liess. In die
Gesamtwürdigung ist weiter miteinzubeziehen, dass der Beschuldigte bereits mit
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 29. Juni 2016 mit einer
bedingten Geldstrafe sanktioniert wurde und der be- dingte Vollzug dieser Strafe infolge
Delinquenz während der Probezeit mit Straf- befehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland
vom 5. Februar 2018 widerrufen wurde. Weder die nachträglich vollzogene Geldstrafe von
20 Tagessätzen zu Fr. 30.– noch die mit den zwei vorerwähnten Strafbefehlen
ausgesprochenen Bussen von Fr. 300.– bzw. Fr. 1'000.– vermochten den Beschuldigten
jedoch nachhaltig zu beeindrucken und von neuer Delinquenz abzuhalten. Mit der erneu-
ten Straffälligkeit während laufender Probezeit offenbarte er eine beachtliche Re- nitenz
und Gleichgültigkeit gegenüber der hiesigen Rechtsordnung. Zudem zeigte

- 45 - er, dass er die ihm in der Vergangenheit gewährten Chancen, sich künftig zu be-
währen, nicht nutzte. Unter diesen Umständen sind die Bewährungsaussichten des
Beschuldigten negativ einzuschätzen bzw. ist ihm eine eigentliche Schlecht- prognose zu
stellen. Daran ändert nichts, dass er für seine Beteiligung am Angriff auf die Geschädigten
D._____, C._____ und B._____ erstmals mit einer Frei- heitsstrafe zu sanktionieren ist (vgl.
nachfolgend Ziff. VI.3.1. und VI.4.1.1. ff.). Da deren Vollzug einstweilen aufzuschieben ist
(vgl. nachfolgend Ziff. VII.2.), er- scheint es angezeigt, die mit Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 5. Februar 2018 bedingt ausgefällte Geldstrafe von
30 Tagessätzen zu Fr. 100.– zu vollziehen. VI. Strafzumessung 1. Urteil der Vorinstanz /
Parteistandpunkte

E. 9
Januar 2023 E. 2.3.1; 6B_1078/2020 vom 26. Oktober 2022 E. 2.4.1; je mit Hinweisen).
Gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK hat die beschuldigte Person als Teilgehalt des Rechts auf
ein faires Verfahren Anspruch darauf, den Belastungszeugen Fragen zu stellen. Eine
belastende Zeugenaussage ist grundsätzlich nur verwertbar, wenn die beschuldigte Person



wenigstens einmal während des Verfahrens ange- messene und hinreichende Gelegenheit
hatte, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Belastungszeugen zu stellen
(BGE 148 I 295 E. 2.1; 140 IV 172 E. 1.3; 133 I 33 E. 3.1; 131 I 476 E. 2.2; Urteile des
Bundesgerichts 7B_179/2022 vom 24. Oktober 2023 E. 2.3.2; 6B_1092/2022 vom 9. Januar
2023 E. 2.3.3; je mit Hinweisen).
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